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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Elmshorn plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 186 „Wohnge-

biet Wilhelmstraße“ an der Wilhelmstraße 4-6 die Entwicklung einer neuer Wohnge-

bietsfläche.  

Unmittelbar südwestlich an das Plangebiet angrenzend besteht der landwirtschaftli-

cher Betrieb Greve-Rijkens mit Pferdehaltung. Zum Plangebiet liegen u. a. zum Reiten 

genutzte Flächen.  

2. Anforderungen 

Im Rahmen der Bauleitplanung ist u. a. der Schutz der geplanten Bebauung vor 

Staubimmissionen sicherzustellen.  

Hinsichtlich der Staubimmissionen sind relevante Emissionen vom Reitplatz des Be-

triebs Greve-Rijkens zu erwarten. Dieser befindet sich in einem Abstand von 20 bis 30 

m zu den nächstgelegenen Wohnhäusern im Plangebiet.  

Weitere Vorbelastungen durch andere Gewerbebetriebe, die einen relevanten Beitrag 

zu den Staubemissionen liefern könnten, sind im Bereich des Plangebiets nicht vor-

handen.  
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3. Beurteilung 

3.1. Betriebsbeschreibung 

Der Betrieb Greve-Rijkens betreibt an der Wilhelmstraße einen Pferdehof.  

Die Tiere sind in mehreren Stallungen um einen Innenhof untergebracht. An der nord-

östlichen Grenze zum Plangebiet liegen die Reithalle mit weiteren Stallungen und der 

Reitplatz. Dahinter befinden sich ein Offenstall und das Festmistlager.  

Hinsichtlich der Staubimmissionen sind relevante Emissionen vom Reitplatz zu erwar-

ten, der in einem Abstand von 20 bis 30 m zu den nächstgelegenen Wohnhäusern des 

Plangebiets liegt. Genehmigt ist ein werktäglicher Betrieb von 6 bis 22 Uhr. Der Platz 

hat einen staubarmen Wattboden und verfügt über eine Sprenganlage zu Befeuch-

tung.  

Die genauen örtlichen Gegebenheiten sind dem Lageplan in der Anlage A 1 zu ent-

nehmen.  

3.2. Immissionen 

Bei Winden aus südwestlichen bis westlichen Richtungen können bei Trockenheit des 

Platzes Staubimmissionen im Plangebiet auftreten.  

Als repräsentative Station für die standortspezifischen meteorologischen Daten des 

Untersuchungsgebiets kann Itzehoe angesehen werden. Als repräsentatives Jahr für 

einen 10-Jahres-Zeitraum wurde 2006 ermittelt.  

Der Anteil der Winde aus südwestlichen bis westlichen Richtungen liegt bei ca. 30 % 

der Jahresstunden.  

Für Schleswig-Holstein und Hamburg ist mit jährlich 132 Regentagen entsprechend 

36 % der Tage im Jahr zu rechnen. 

An diesen Tagen ist eine ausreichenden Befeuchtung des Platzes zu erwarten. An den 

anderen Tagen ist der Platz mit der Sprenganlage zu befeuchten. 

Bei bestimmungsgemäßem Betrieb der Befeuchtungsanlage sehen wir die 

Staubimmissionen im Plangebiet aus Sachverständigensicht als unkritisch an. 
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4. Zusammenfassung 

Mit der vorliegenden Untersuchung wurden die Staubimmissionen aus dem Betrieb 

des Reitplatzes des Pferdehofs Greve-Rijkens für die schutzbedürftigen Nutzungen im 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 186 der Stadt Elmshorn prognostiziert.  

Weitere gewerbliche oder industrielle Anlagen mit relevanten Staubimmissionen im 

Plangeltungsbereich sind im Umfeld nicht vorhanden.  

Der Reitplatz des Betriebs Greve-Rijkens befindet sich in einem Abstand von 20 bis 

30 m zu den nächstgelegenen Wohnhäusern des Plangebiets. Genehmigt ist ein werk-

täglicher Betrieb von 6 bis 22 Uhr. Der Platz hat einen staubarmen Wattboden und 

verfügt über eine Sprenganlage zu Befeuchtung. Bei Winden aus südwestlichen bis 

westlichen Richtungen können bei Trockenheit des Platzes Staubimmissionen im 

Plangebiet auftreten.  

Bei bestimmungsgemäßem Betrieb der Befeuchtungsanlage sehen wir die 

Staubimmissionen im Plangebiet aus Sachverständigensicht als unkritisch an. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass aus lufthygienischer Sicht der Schutz des 

Plangeltungsbereichs mit dem Betrieb des Pferdehofs verträglich ist. 

 

Bargteheide, den 29. Juli 2015 

erstellt durch:  geprüft durch:  

Dipl.- Phys. Dr. Olaf Peschel Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt  
Projektingenieur Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 1 Lageplan, Maßstab 1: 1.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Google Earth  
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A 2 Windrichtungshäufigkeitsverteilungen (Standort 
Itzehoe, repräsentatives Jahr 2006)  
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1 Zweck der landschaftsplanerischen Grundlagen 

Mit den hier erstellten landschaftsplanerischen Grundlagen  

 werden für die Umweltprüfung des Bebauungsplanes erforderliche detaillierte Mate-

rialien und Informationen zu den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege 

bereitgestellt (Details zur Bewertungsmethodik, zum Zustand von Natur und Land-

schaft und zur Eingriffsregelung) und 

 wird der landschaftsplanerische/grünordnerische Beitrag zu dieser Bebauungspla-

nung dokumentiert (Entwicklungsziele; Flächenfunktionen; Eingriffsminimierung; Flä-

chen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Na-

tur und Landschaft; Vorschläge für Festsetzungen). 

2 Beitrag zur Bestandsaufnahme und Bewertung des Um-

weltzustandes und der Umweltmerkmale 

2.1 Plangebiet 
Diese landschaftsplanerischen Grundlagen werden erstellt für den Bebauungsplan Nr. 186 der 

Stadt Elmshorn (Kreis Pinneberg). Der 1,98 ha große Plangeltungsbereich liegt im südwestli-

chen Stadtgebiet und umfasst die Flurstücke 27/3 und 33/1, den südlichen Teil des Flurstücks 

32 sowie Teilbereiche der Flurstücke 39/10 und 39/11 der Flur 81, Gemarkung Elmshorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: Google Earth Pro) 
Abbildung 1 Lage des Plangebietes im Raum (ohne Maßstab) 
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2.2 Vorgehensweise - Bewertungsstufen und Kriterien 

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume - IV 268/V 531 - 5310.23 - 

u-

Naturschutz) bzw. die Empfindlichkeit gegenüber planerischen Veränderungen mit einer 

dreistufigen Skala bewertet:  

besonders, allgemein oder gering. 

Zur Einschätzung dienen dabei die nachfolgend zusammengestellten Kriterien für die Schutz-

güter Boden, Grundwasser, Oberflächengewässer, Mensch, Arten und Lebensräume, Klima / 

Luft, sowie das Schutzgut Landschaftsbild. 

Diese Schutzgüter und Kriterien liegen in der Umweltprüfung/ dem Umweltbericht der Bewer-

tung des Umweltzustandes und der Umweltmerkmale sowie der Auswirkungen der Planung 

zugrunde. Vorliegende Umweltinformationen werden zur Prüfung herangezogen, z.T. Gutach-

ten erstellt (z.B. zu Immissionen). In diesem Fachbeitrag werden für die Schutzgüter Boden 

sowie Arten und Lebensräume weitere Detailinformationen ausgearbeitet (Kap. 2.3 bis 2.5). 

Schutzgut Boden Empfindlichkeit 

Naturböden, extensiv genutzte Böden, unbeeinflusste Sekundärentwicklung besonders 

Stark überprägte Naturböden, anthropogen entwickelte Kulturböden allgemein 

Durch Befestigung, Versiegelung oder Kontamination beeinflusste Böden gering 

 

Schutzgut Grundwasser Empfindlichkeit 

Hohes Stoffeintragsrisiko durch geringe Deckschichten, geringe Beeinträch-
tigung des Grundwasserstandes, hoher Beitrag zur Grundwasserneubil-
dungsrate, Grundwasserflurabstände bis 1 m 

besonders 

Mittleres Stoffeintragsrisiko, stärkere Beeinträchtigung des Grundwasser-
standes, verminderte Grundwasserneubildung 

allgemein 

Geringes Stoffeintragsrisiko durch mächtige Deckschichten, Schadstoffbe-
lastung, stark reduzierte Grundwasserneubildung 

gering 

 

Schutzgut Oberflächengewässer Empfindlichkeit 

Gewässergüte nicht bis mäßig belastet, Wasserführung und -stand kaum 
verändert 

besonders 

Gewässergüte kritisch belastet, Wasserführung und Wasserstand verändert allgemein 

Gewässergüte stark verschmutzt, Wasserführung und Wasserstand völlig 
verändert 

gering 
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Schutzgut Mensch Empfindlichkeit 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: 

Hohe Bedeutung des Wohnumfeldes für den Menschen 

Wohngebiete; dichtes Straßen- und Wegenetz; technisch gut bis sehr gut 
erschlossen; ausgebautes Dienstleistungssystem; z. T. sensible Nutzungen 
(Kindergarten, Krankenhaus, Altenheim); keine bis geringe Lärm- und 
Schadstoffimmissionen 

besonders 
Erholungsfunktion: 

Hohe Bedeutung von Flächen und Einrichtungen für die landschaftsgebun-
dene Erholung des Menschen 

Bereiche mit (über)regionaler Bedeutung für die landschaftsgebundene 
Erholung; viele Möglichkeiten der Erholung und Freizeitgestaltung; hohe 
Attraktivität/ Nutzungsfrequenz; allgemein zugänglich 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: 

Mittlere Bedeutung des Wohnumfeldes für den Menschen 

Dorf- und Mischgebiete; verkehrsmäßig und technisch erschlossen; einzel-
ne Dienstleistungseinrichtungen; Lärm- und Schadstoffimmissionen vor-
handen, jedoch im Rahmen von Grenz- und Richtwerten. 

allgemein 

 
Erholungsfunktion: 

Mittlere Bedeutung von Flächen und Einrichtungen für die landschaftsge-

bundene Erholung des Menschen 

Bereiche mit lokaler Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung; 

einige Möglichkeiten der Erholung und Freizeitgestaltung; mittlere bis gerin-

ge Attraktivität/ Nutzungsfrequenz; evtl. eingeschränkt zugänglich 

Wohn- und Wohnumfeldfunktion: 

Geringe Bedeutung des Wohnumfeldes für den Menschen 

Gewerbe- und Industriegebiete; verkehrsmäßig und technisch kaum er-

schlossen; kaum Dienstleistungseinrichtungen; Lärm- und Schad-

stoffimmissionen vorhanden, Grenz- und Richtwerte werden überschritten. 

gering 

 
Erholungsfunktion: 

Geringe Bedeutung von Flächen und Einrichtungen für die landschaftsge-

bundene Erholung des Menschen 

Bereiche mit geringer Bedeutung für die landschaftsgebundene Erholung; 

keine oder sehr wenige Möglichkeiten der Erholung und Freizeitgestaltung; 

geringe bis sehr geringe Attraktivität/ Nutzungsfrequenz; evtl. nicht öffent-

lich zugänglich 
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Schutzgut Arten und Lebensräume Empfindlichkeit 

Naturnahe/ naturbetonte Biotoptypen mit  
 hoher Strukturvielfalt und Diversität, 
 standortgerechter und einheimischer Artenzusammensetzung, 
 Lage im ökologischen Verbund, 
 hohem Bestandsalter/ langfristiger Ersetzbarkeit, 
 hinreichender Flächen-/ Populationsgröße. 

Beispiele: Wälder, naturnahe Kleingewässer, Landröhrichte 

besonders 

Flächen mit natürlichen Elementen, die einer Nutzung unterliegen. 

Beispiele: Artenreiches Grünland, Ruderal- und Brachflächen, naturnahe 
Siedlungsgehölze 

allgemein 

Naturferne und künstliche Biotoptypen. 

Beispiele: Ackerflächen, stark verbaute Gewässer, artenarme Rasenflä-
chen, intensive Grünanlagen, Verkehrsflächen. 

gering 

 

Schutzgut Klima / Luft Empfindlichkeit 

Luftaustauschbahnen mit erhöhter Bedeutung für stadtklimatisch belastete 
Gebiete, insbesondere für Wohngebiete 

besonders 

Kalt- und Frischluftentstehung, Beitrag zur Luftreinigung (z. B. Staubfilte-
rung), Luft-austauschbahnen, Klimaausgleichsfunktion 

allgemein 

Schadstoffkonzentrationen, höhere Wärmeerzeugungen, Behinderungen 
des Luftaustausches 

gering 

 
 

Schutzgut Landschaftsbild Empfindlichkeit 

Wenig beeinträchtigte Landschaftsbereiche, naturraumtypische Vielfalt, 
Eigenart und Schönheit, hoher Anteil naturnaher Biotope, traditionelle Kul-
turlandschaften einschließlich ihrer Bebauung 

besonders 

Beeinträchtigte Bereiche allgemein 

Stark beeinträchtigtes Landschaftsbild mit geringem Anteil naturbetonter 
Bereiche ohne regional- bzw. ortstypische Formen, unbegrünte Ortsränder 

gering 
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2.3 Bewertung des Schutzgutes "Boden" 

2.3.1 Methodik 

Für Schleswig-Holstein hat das Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 

flächendeckend ausgewählte Bodenfunktionen bzw. -teilfunktionen bewertet. Die Ergebnisse 

sind in Karten der natürlichen Bodenfunktionen dargestellt, zu finden im Landwirtschafts- und 

Umweltatlas (http://www.umweltdaten.landsh.de/atlas/). Nachfolgend werden die in diese 

Funktionsbewertung eingehenden Kriterien und Kennwerte kurz skizziert und der Bezug zur 

ökologischen Bedeutung bzw. Empfindlichkeit erläutert. 

Funktion des Bodens als Lebensraum für Pflanzen 

Kriterien und Kennwerte Ökologische Bedeutung / Empfindlichkeit 

Boden wird in seiner Funktion als Lebens-
raum für Pflanzen über die bodenkundliche 
Feuchtestufe charakterisiert. Diese ist in 
hohem Maße ausschlaggebend für das 
Biotopentwicklungspotenzial und wird vom 
Wasserrückhaltevermögen, dem Grund-
wasseranschluss, dem Niederschlag und 
der Evapotranspiration bestimmt. 

Sehr niedrige und sehr hohe bodenkundliche 
Feuchtestufen weisen Extremstandorte aus, die 
das Potenzial für die Entwicklung seltener Biotope 
trockener oder feuchter bis nasser Standorte be-
sitzen. Diese Extremstandorte besitzen eine aus 
naturschutzfachlicher Sicht hohe Bedeutung, die 
hier gleichzusetzen ist mit einem hohen Grad der 
Funktionserfüllung des Bodens im Naturhaushalt. 

 

Funktion des Bodens als Bestandteil des Nährstoffhaushaltes 

Kriterien und Kennwerte Ökologische Bedeutung / Empfindlichkeit 

Hinsichtlich dieser Bodenteilfunktion lassen 
sich Aussagen treffen über die Nährstoff-
verfügbarkeit im effektiven Wurzelraum 
S(We) Diese umfasst die Menge an Nährstof-
fen, die ein Boden austauschbar an Ton-, 
Humusteilchen, Oxiden und Hydroxiden 
binden kann. Neben diesen Bodenbestand-
teilen hat auch der pH-Wert einen großen 
Einfluss auf die S(We).Je höher die S(We), 
desto mehr Nährstoffe kann der Boden an 
Austauschern binden und Nährstoff- oder 
Schadstoffeinträge werden so vor einem 
Austrag mit dem Sickerwasser geschützt. 

Hinsichtlich der Nährstoffverhältnisse sind 
bei der Einschätzung der Bedeutung eines 
Bodens im Naturhaushalt schwerpunktmä-
ßig sowohl das Entwicklungspotenzial für 
Biotope, als auch die Schutzwirkung auf 
das Grundwasser zu berücksichtigen. 

Böden mit einer geringen Nährstoffhaltekraft stel-
len einen potenziellen Standort für nährstoffarme, 
in der heutigen Kulturlandschaft seltene Lebens-
räume dar. Gleichzeitig verfügen solche Böden 
über eine geringe Schutzwirkung für das Grund-
wasser. Im Rahmen der naturschutzfachlichen 
Bewertung ist Böden mit einer niedrigen S(We) 
daher eine höhere ökologische Bedeutung und 
ein höhere Empfindlichkeit gegenüber möglichen 
Eingriffen, d.h. auch eine höhere Schutzwürdigkeit 
zuzuordnen.  

Böden mit einer hohen S(We) besitzen dement-
sprechend eine geringere ökologische Bedeutung. 
Böden mit einer hohen S(We) besitzen eine hohe 
Schutzwirkung für das Grundwasser und wirken 
einer diffusen Ausbreitung von Schadstoffen in die 
Umwelt entgegen. Der Bodenkörper selbst ist 
demgegenüber stärker durch eine Anreicherung 
von Schadstoffen gefährdet. (Sanierung bei rel. 
oberflächennaher Schadstoffanreicherung mög-
lich.).  
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Funktion des Bodens als Bestandteil des Wasserhaushaltes 

Kriterien und Kennwerte Ökologische Bedeutung / Empfindlichkeit 

Diese Bodenteilfunktion wird durch die An-
gabe der Feldkapazität beschrieben. Die 
Feldkapazität (FK) gibt die Menge an Was-
ser an, die der Boden entgegen der 
Schwerkraft halten kann. Ausschlaggebend 
ist hier der durchwurzelte Bereich des Bo-
dens - der effektive Wurzelraum (We). Ho-
he Ton-, Schluff- und Humusgehalte bewir-
ken eine hohe Feldkapazität und umge-
kehrt. Da hohe Grundwasserstände den 
Wurzelraum einschränken, kann die Feld-
kapazität im effektiven Wurzelraum hier-
durch beschränkt werden. Je höher die 
FKWe liegt, desto mehr Wasser kann in 
niederschlagsreichen Zeiten im Boden zu-
rückgehalten und den Pflanzen in nieder-
schlagsarmen Zeiten zur Verfügung gestellt 
werden. Bei niedriger Feldkapazität kommt 
es in niederschlagsreichen Zeiten schneller 
zur Versickerung und damit zur Grundwas-
serneubildung. 

Eine geringe Feldkapazität, z.B. bei Sandböden,  
kann zumindest zeitweilig zu ausgeprägter Tro-
ckenheit führen, wodurch insbesondere bei gerin-
gem Nährstoffangebot die Voraussetzungen für 
die Entwicklung seltener Biotope gegeben sind. 
Darüber hinaus liegen ein höherer Beitrag zur 
Grundwasserneubildung und ein geringerer 
Schutz für das Grundwasser vor. Daraus ergibt 
sich eine hohe ökologische Bedeutung. 

Böden mit hoher Feldkapazität (wie z.B. 
Lehmböden), die durch einen hohen Anteil 
an Ton- und Schluffteilchen bedingt ist, 
besitzen eine hohe Wasser- und Nähr-
stoffhaltekraft und sind in der Regel gute 
Ackerböden, also Böden, die intensiv land-
wirtschaftlich genutzt werden. Damit ist 
meist auch ein größerer Grundwasserflur-
abstand verbunden, der auch durch Dränie-
rung erreicht worden sein kann (z. B. in der 
Marsch). Ein geringer Grundwasserflurab-
stand, der zur Vernässung des Standortes 
führt, überlagert die durch die Feldkapazität 
beschriebenen Eigenschaften (z. B. Auen-
bereiche, typ. Grünlandböden). 

In diesem Fall ist der Grundwasserstand aus-
schlaggebend für die Bewertung des Standortes: 
Ist die hohe Feldkapazität eines Bodens bedingt 
durch hohen Humusgehalt, liegen meist von Natur 
aus hohe Grundwasserstände als ursprüngliche 
Bildungsbedingung vor.  

Ist der Grundwasserstand durch Dränage abge-
senkt, kann durch Wiedervernässung ein feuchter 
oder nasser, ggf. mooriger Standort geschaffen, 
werden, der für die Entwicklung seltener Lebens-
räume geeignet ist, so dass auch bei einem ge-

u-
stand ein hohes Entwicklungspotenzial gegeben 
ist. 
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Funktion des Bodens als Filter für nicht sorbierbare Stoffe 

Kriterien und Kennwerte Ökologische Bedeutung / Empfindlichkeit 

Diese Bodenteilfunktion wird durch das 
Verlagerungsrisiko für solche Stoffe (z.B. 
Nitrat) beschrieben. Dies wird gekenn-
zeichnet durch den Bodenwasseraus-
tausch, d. h. die Häufigkeit, mit der das 
Wasser im Boden innerhalb eines Jahres 
ausgetauscht wird. Nicht sorbierbare Stoffe 
verbleiben fast vollständig in gelöster Form 
im Bodenwasser und werden bei Versicke-
rung mit verlagert. Je geringer das Wasser-
rückhaltevermögen (Feldkapazität), je hö-
her die Niederschläge und je geringer die 
Evapotranspiration (klimatische Wasserbi-
lanz), desto höher ist das Verlagerungsrisi-
ko. In diesem Zusammenhang spielt häufig 
die Betrachtung der Verlagerung von Nitrat 
ins Grundwasser eine Rolle. Der Boden-
wasseraustausch dient daher auch der 
Abschätzung der Nitratauswaschungsge-
fährdung (NAG). 

Je größer die Häufigkeit des Bodenwasseraus-
tausches, desto eher kann das Grundwasser ge-
fährdet sein, desto höher ist die ökologische Be-
deutung bzw. Empfindlichkeit zu bewerten. 

2.3.2 Bewertung des Bodens im Plangebiet 

Das Plangebiet befindet sich innerhalb der Holsteiner Geest, die geprägt ist von saaleeiszeitli-

chen Ablagerungen. Nach Angaben aus dem Landschaftsrahmenplan (Planungsraum I, 1998) 

und dem Landschaftsplan der Stadt Elmshorn (1998) sind hier im Plangebiet Schmelzwasser-

sande zu erwarten. Das Gelände ist schwach reliefiert, die Höhe liegt im Bereich +1.00 mNN 

und +3.00 mNN. Es besteht ein nordwestlich gerichtetes Gefälle. 

Der Boden im Plangebiet wurde im Rahmen eines Gutachtens (Büro für Baugrunderkundung 

und Geotechnik, Nahe, August 2015) auf seine Eignung als Baugrund sowie auf eventuelle 

Kontaminationen untersucht. Zur Baugrundbeurteilung wurden insgesamt 14 Kleinbohrungen 

von jeweils 6 m Tiefe durchgeführt und die Bodenarten bestimmt. Der Baugrund besteht zum 

größten Teil aus pleistozänen Schmelzwassersanden, welche im nördlichen/ nordwestlichen 

Untersuchungsgebiet von organischen Ablagerungen des Holozän überlagert werden. Hierbei 

handelt es sich um limnische Sedimente aus Mudde und Torf. Festgestellt wurde folgende 

allgemeine Bodenschichtung (ausgehend von der Geländeoberkante): 

 Mutterboden (0.05 m bis 0.90 m; mittlere Stärke im Nordwesten 0,6 m, sonst 0,3 m) 

z.T. kleinflächig Auffüllung (Bauschutt, 0,5 m im Norden; Kopfsteinpflaster, 0,2 m, so-

wie sandiger Mutterboden, 0,8 m, im Zentrum des Plangebietes) 

 Feinsand (im Osten/Südosten bis zur Endtiefe; im Westen/Nordwesten bis etwa 2,0 m) 

 Mudde / Torf (im Norden/Nordwesten; bis max. 3,2 m; Schichtstärken bis zu 0,8 m 

(Mudde) und 1,3 m (Torf). 

 Feinsand (bis zur Endtiefe). 
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Vorbelastungen in Form von Altablagerungen, Altstandorten und/oder schädliche Bodenver-

änderungen sind nicht bekannt (Untere Bodenschutzbehörde, Kreis Pinneberg, 22.01.2015). 

Die Analysen des Bodens auf evtl. schädliche Veränderungen (Umwelt Control Labor GmbH, 

Kiel, März 2015) kommen zu folgenden Ergebnissen: 

 Im Hinblick auf den Wirkungspfad Boden-Mensch bestehen für den Oberboden keine 

Nutzungseinschränkungen und auch für den Torf wurden keine signifikanten Auffälligkei-

ten festgestellt (Prüfwerte gemäß Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung). 

 In einigen Teilbereichen weisen die gewachsenen Böden (Sand, Geschiebelehm, Ge-

schiebemergel) bzw. die Auffüllungen erhöhte Prüfwerte gemäß Technischen Regeln der 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA-TR Boden) auf und können nur eingeschränkt 

verwertet oder zur Beseitigung entsorgt werden: 

 Der oberflächennahe Sand auf Grund der organischen Bestandteile (TOC = 2.3% TS) 

nach LAGA Z2 (eingeschränkter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmaß-

nahmen) einzustufen 

 In der Auffüllung mit umgelagertem und sandigem Mutterboden wurden bis auf einen 

erhöhten TOC (1.8 % TS) keine Belastungen festgestellt. Sie ist nur auf Grund des 

Humusgehaltes nach LAGA Z2 zu klassifizieren. 

Die Tabelle 1 gibt die Klassifikation des Bodens im Plangebiet hinsichtlich seiner natürlichen 

Funktionen (Umweltatlas des Landes Schleswig-Holstein) und die naturschutzfachliche Be-

wertung der ökologischen Bedeutung bzw. der Empfindlichkeit gegenüber der vorgesehenen 

Planung wieder. Zusammengefasst lässt sich für den Boden im Plangebiet unter naturschutz-

fachlichen Gesichtspunkten eine allgemeine Bedeutung ableiten. Daraus ergibt sich eine 

allgemeine Empfindlichkeit gegenüber der Planung. 

Tabelle 1: Bewertung des Bodens im Plangebiet 

Bodenteilfunktion / 
Kriterium 

Parameter  
mit Klassifikation lt. 
Umweltatlas SH 

Ökologische Bedeutung / 
Empfindlichkeit (eig. Bewertung) 
hoch  mittel 

bis 
hoch 

mittel mittel 
bis 
gering  

ge-
ring 

Lebensraum für Pflanzen 

Biotopentwicklungspo-
tenzial 

Bodenkundliche 
Feuchtestufe (BKF): 
schwach frisch  

  

X 

  

Bestandteil des Wasserhaushalts 

Allgemeine Wasserhaus-
haltsverhältnisse 

Feldkapazität (FKWe): 
gering  

 
X   

 

Bestandteil des Nährstoffhaushaltes 

Nährstoffverfügbarkeit S-Wert (Swe)
1: 

gering bis mittel 

  
X 

 
 

Filterfunktion 

Rückhaltevermögen für 
nicht sorbierbare Stoffe 

Bodenwasseraus-
tausch (NAG)2: 

hoch  

 

X 

 
 

  

1 Swe: Nährstoffverfügbarkeit im effektiven Wurzelraum 
2 NAG: Nitratauswaschungsgefährdung 
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2.4 Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen 

2.4.1 Heutige potenzielle natürliche Vegetation 

-Holsteinische 

Pinneberger Geest. Auf den glazialen Ablagerungen im Untersu-

chungsgebiet ist als potenzielle natürliche Vegetation ein Flattergras-Buchenwald zu erwarten. 

Bestandsbildende Bäume sind die Hainbuche, Stieleiche, Zitterpappel, Salweide, Hasel, 

Weißdorn und Hundsrose. (Landschaftsrahmenplan, Planungsraum I, 1998).  

Als "potenzielle natürliche Vegetation" (pnV) werden die Pflanzengesellschaften bezeichnet, 
die sich unter den vorherrschenden Standortbedingungen als Klimaxgesellschaft entwickeln 
würden, wenn die menschliche Einflussnahme auf die Vegetation unterbliebe. Die Klimaxge-
sellschaften stellen das Endstadium der natürlichen Sukzession auf den jeweiligen Wuchs-
standorten dar. Die Standortbedingungen werden durch das Klima, die Böden und den Was-
serhaushalt bestimmt. 

2.4.2 Biotop- und Nutzungstypen 

Es wurde im Mai 2015 eine Biotop- und Nutzungstypenkartierung durchgeführt (Ingenieurge-

meinschaft Reese + Wulff). Die im Plangebiet vorkommenden Biotop- und Nutzungstypen sind 

in der nachfolgenden Tabelle beschrieben  in der Anlage). 

Tabelle 2: Biotop- und Nutzungstypen im Plangebiet 

Biotop- und Nutzungstypen / Lage und Beschreibung 

Kleingartenanlage (SGk) 
Nördlich an das Plangebiet grenzend 

Kleinteiliger Gartenbereich in räumlicher Trennung von Wohnhäusern. Komplexe aus Beeten, 
Rasen, Gehölzbeständen, Wegen, Gartenlauben u.a. Nur bedingt öffentlich zugänglich. 

Landwirtschaftlicher Betrieb/ Pferdehof (SD) 
Westlich an das Plangebiet grenzend 

Reitanlage mit Hofgebäude, Stallungen, Reitplätzen 

Einzel-/ Reihenhausbebauung (SBe) 
Nordöstlich an das Plangebiet grenzend 

Aufgelockerte, hauptsächlich dem Wohnen dienende Bebauung. Ein- bis dreigeschossige Bau-
weise. Größtenteils privat genutzte Grün- bzw. Gartenflächen (Hausgärten) inkl. Wohnstraßen 
und Begleitgrün. Versiegelungsgrad meist 30 -60 %. 

Alte Villen mit parkartigen Gärten (SBv) 
Wohngebiet Verbindungsweg/Haselweg/Lindenhof 

Aufgelockerte, hauptsächlich dem Wohnen dienende Villenbebauung. Ausgedehnte, oft parkarti-
ge Gartenanlagen mit zahlreichen Großbäumen und älteren Ziergehölzvorkommen. Versiege-
lungsgrad 20 - 30 % und weniger. 
Im Plangebiet besteht ein hoher Anteil an Rasenflächen. 

Straßenverkehrsfläche (SVs) 
Wilhelmstraße; Westerstraße 

asphaltiert; Wilhelmstraße und Westerstraße begleitet von Geh-/Radwegen 

Laubwald (WM) 
Am Nord- und Südrand des Plangebietes sowie innerhalb der Südhälfte 
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Biotop- und Nutzungstypen / Lage und Beschreibung 

Waldstreifen im Westen (parallel zum Reiterhof) 

Großbäume, Stamm-  20 bis 30 cm: Hänge-Birke (Betula pendula), Berg-Ahorn (Acer pseu-
doplatanus), Winter-Linde (Tilia cordata); vereinzelt Rotbuche (Fagus sylvatica), Eibe (Taxus 
baccata), Roßkastanie (Aesculus hippocastanum) 

Parzelle im NW (an Wald angrenzend): 

Großbäume, Stamm-  40 bis 60 cm: Berg-Ahorn verbreitet; auch Esche (Fraxinus excelsior) 
und Platane (Platanus hybrida). Krautschicht u.a. mit Waldmeister (Galium odoratum) und Gro-
ßem Springkraut (Impatiens noli-tangere) 

Parzelle im N (an Kleingärten angrenzend): 

Einzelne Großbäume, Stamm-  40 bis 70 cm: Berg-Ahorn und Stiel-Eiche (Quercus robur); 
verbreitet Jungbäume und Sträucher (Berg-Ahorn dominant; auch Birke). In der Krautschicht 
verbreitet Große Brennnessel (Urtica dioica). 

Parzelle im NO (an Kleingärten und Siedlung angrenzend): 
Sträucher/ gepflanzter Laub-Mischbestand; Berg-Ahorn verbreitet; eingestreut u.a. auch Eber-
esche (Sorbus aucuparia), Gewöhnliche Traubenkirsche (Prunus padus), Gewöhnliche Stech-
palme (Ilex aquifolium) 

Parzelle im S (an der Wilhelmstraße): 
Sträucher: Berg-Ahorn, Rotbuche (Fagus sylvatica), Stiel-Eiche, Hainbuche , Gemeiner Schnee-
ball (Viburnum opulus), Hopfen (Humulus lupulus), Brombeere (Rubus spec.), 

Parzelle im SW (parallel zum Gartenweg): 
Mittelgroße Laubbäume (Stamm-  10 bis 20 cm) u.a. Hängebirke, Berg-Ahorn, Stiel-Eiche, Rot-
buche; Sträucher derselben Arten. 

Bestand in der Südhälfte (am leer stehenden Gebäude)): 

Große Laubbäume (Stamm-  30 bis 40 cm) u.a. Hängebirke, Berg-Ahorn, Stiel-Eiche, Rotbu-
che, Winter-Linde; Sträucher derselben Arten; in der Krautschicht verbreitet Große Brennnessel, 
Brombeere, Gewöhnliche Goldnessel (Lamium galeobdolon). 

Laubbaum (HGb) 
Im Zentrum des Plangebietes 

17 Stiel-Eichen (Quercus robur); Alter zwischen 50 und > 80 Jahre; Stamm-  zwischen 65 und 
110 cm;  
Bestand vermessen und begutachtet (Reese + Wulff, Oktober 2014); 7 Bäume sind erhaltens-
wert, 7 nur mit großem Pflegeaufwand zu erhalten, 3 Bäume sind abgängig und zu fällen. 

Laubholzbestand (HGl) 
Im Süden an der Wilhelmtraße 

Gartengehölz aus mittelgroßen Laubbäumen und aus Sträuchern 

Hänge-Birke (Betula pendula) dominant (Stamm-  40 cm, Kronen-  8m) 

Nadelholzbestand (HGn) 
Im Süden des Plangebietes 

Gartengehölz aus großen Nadelbäumen; Fichte (Picea abies); Tanne (Abies alba); 

Regenrückhaltebecken (FXr) 
Westlich des Plangebietes, auf dem Gelände des Pferdehofes 

Künstlich angelegtes, technisches Gewässer, hier grabenförmig; steile Uferböschungen 

Keine Schwimmblattpflanzen; an der bzw. oberhalb der Böschung (z.T. Beton) kommen u.a. 
Brennnessel (Urtica dioica), Rohr-Glanzgras (Phalaris arundinacea), Gundermann (Glechoma 
hederacea), Kletten-Labkraut (Galium aparine), Zottiges Weidenröschen (Epilobium hirsutum) 
vor. 
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Die Ergebnisse der nach den in Kapitel 2.2 erläuterten Maßstäben und Kriterien durchgeführ-

ten Bewertung der ökologischen Bedeutung bzw. Empfindlichkeit der kartierten Biotop- und 

Nutzungstypen sind in der Tabelle 3 dargestellt. 

Tabelle 3: Bestand und Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen im Plangebiet 

Biotop- /Nutzungstyp Schutzstatus 
Ökologische 

Bedeutung/ Empfindlichkeit 

Kleingartenanlage (SGk) / gering 

Landwirtschaftlicher Betrieb/ Pferdehof 
(SD) / gering 

Einzel-/ Reihenhausbebauung (SBe) / allgemein bis gering 

Alte Villen mit parkartigen Gärten (SBv) / allgemein bis besonders 

Straßenverkehrsfläche (SVs) / gering 

Laubwald (WM) LWaldG allgemein bis besonders 

Laubbaum (HGb) 
§ 27a 

LNatSchG allgemein bis besonders 

Laubholzbestand (HGl) / allgemein 

Nadelholzbestand (HGn) / gering 

Regenrückhaltebecken (FXr) / gering 

 

2.5 Faunistische Potenzialanalyse und artenschutzrechtlicher Fachbei-

trag 
Bei einer Bebauungsplanung ist gemäß §44 BNatSchG zu prüfen, ob besonders geschützte 

bzw. streng geschützte Arten betroffen sind. Die zu betrachtenden Verbotstatbestände des 

§44 (1), Nr. 1 bis 3 (Tötungsverbot, Störungsverbot, Verbot der Beschädigung und Zerstörung 

von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) beschränken sich auf Arten des Anhangs IV der Richtli-

nie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und auf die europäischen Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie). 

Sollten diese Verbotstatbestände nicht sicher vermieden werden können, ist das Vorhaben 

unzulässig. 

Die Artenschutzrechtliche Betrachtung erfolgt in Form einer Potenzialanalyse. Die Grundlage 

hierzu bildet die Biotoptypenkartierung (Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff, Mai 2015). 

Im Plangebiet befinden sich sechs Gebäude, teils bewohnt bzw. genutzt, teils als Ruine. Der 

größte Anteil des Plangebietes wird von einem parkartigen Komplex aus Gehölzgruppen, ei-

ner Altbaumreihe, Rasenflächen und randlichen Waldparzellen eingenommen. Westlich und 

östlich grenzen Siedlungsflächen (Pferdehof; Einzel- und Reihenhausbebauung), im Norden 

eine Waldparzelle und ausgedehnte Kleingartenflächen, im Süden die Wilhelmstraße und wei-

tere Siedlungsflächen an. 
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Vor dem Hintergrund der Bedeutung dieser Biotop- und Nutzungstypen und ihres Mosaiks als 

Lebens- bzw. Teillebensraum werden hier planungsrelevante Tierarten betrachtet, also sol-

che, die Habitate im Wirkungsbereich von Eingriffen nutzen können. Dies sind in diesem Fall 

die europäischen Vogelarten sowie die Fledermausfauna. 

2.5.1 Vögel 

Es liegen keine Hinweise auf streng geschützte Arten vor. In den im Untersuchungsraum vor-

handenen Baum- und Gebüschbeständen sowie den streifenförmigen Waldparzellen ist vor 

dem Hintergrund der Siedlungsnutzungen in der näheren Umgebung das Vorkommen häufi-

ger und ungefährdeter Brutvogelarten zu erwarten. Diese dürften zudem wenig störungsemp-

findlich und relativ flexibel in Bezug auf den Brutplatz sein. Die im Eingriffsbereich potenziell 

vorkommenden Brutvögel werden anhand ihrer Neststandorte in Gilden unterteilt. Demnach 

werden Gehölzfreibrüter, Höhlenbrüter und Bodenbrüter unterschieden.  

Gehölzfreibrüter 

Das Vorkommen von Gehölzfreibrütern ist mit Sicherheit anzunehmen. Hierzu zählen z.B. 

Buchfink (Fringilla coelebs), Schwanzmeise (Aegithalos caudatus), Heckenbraunelle (Prunella 

modularis), Zaunkönig (Troglodytes troglodytes), Singdrossel (Turdus philomelos), Buchfink 

(Fringilla coelebs), Gartengrasmücke (Sylvia borin) und Zilpzalp (Phylloscopus collybita). 

Aufgrund der Kleinflächigkeit der Gehölzbestände und ihrer streifenförmigen Anlage sowie 

wegen des als hoch einzustufenden Störpotenzials der angrenzenden Nutzungen (Straßen-

verkehr; Betrieb/ menschliche Aktivitäten auf dem Pferdehof und den Wohnsiedlungen) sind 

Brutvorkommen streng geschützter, freibrütender Vogelarten nicht zu erwarten.  

Höhlenbrüter 

Vorkommen in den älteren Bäumen der Gehölzbestände sind möglich. Auch hier sind Arten 

des Siedlungsrandes zu erwarten. Von den Arten dieser Gilde können z.B. vertreten sein: 

Singdrossel (Turdus philomelos), Grünfink (Carduelis chloris), Gartenbaumläufer (Certhia 

brachydactyla), Feldsperling (Passer montanus), Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicu-

rus), Blaumeise (Parus caeruleus), Kohlmeise (Parus major), Schwanzmeise (Aegithalos cau-

datus), Dorngrasmücke (Sylvia communis). 

Bodenbrüter 

Auf den großflächigen, regelmäßig gemähten Rasenflächen im Plangebiet sind keine Boden-

brüter zu erwarten. Am Boden brütende Arten der Gehölze, wie z.B. Rotkehlchen (Erithacus 

rubecula) und Fitis (Phylloscopus trochilus) können möglicherweise in den Gehölzbeständen 

brüten. 

Auswirkungen der Planung/ Analyse möglicher Konflikte mit § 44 BNatSchG 

Von den im Zentrum des Plangebietes stehenden 17 älteren Stiel-Eichen bleiben 7 erhalten. 

Die Waldparzellen und weiteren Gehölzbestände im Plangebiet werden der Bebauung wei-

chen. 

Die hier wahrscheinlich brütenden Vögel (s.o.) verlieren hierdurch ihren Nistplatz. Diesem 

Verlust kann in begrenztem Umfang mit Gestaltungsmaßnahmen im Plangebiet, wie der 
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Neupflanzung von Bäumen Neuschaffung von Hausgärten begegnet werden. Auch können 

diese Vögel auf vergleichbare Habitate (Wald, Kleingärten) in der Umgebung ausweichen. 

Die geplante Bebauung führt im Nordwesten des Plangebietes, in einer rd. 800 m² großen, 

älteren Waldparzelle, zu einem Verlust von alten Gehölzen, die über Spalten und Höhlungen 

verfügen, die potenzielle Bruthöhlen für Vögel darstellen. Es kann angenommen werden, dass 

in dem nordwestlich angrenzenden Waldstück (Fläche rd. 1 ha) hinreichend Ausweichhabitate 

geboten werden. 

Bei den von der Planung betroffenen Vögeln handelt es sich um wenig störungsempfindliche 

Arten. Sie bauen zudem in jedem Jahr ein neues Nest, so dass außerhalb der Brutzeit keine 

dauerhaft genutzten Fortpflanzungsstätten vorhanden sind. Damit kommt das Verbot der Zer-

störung von Fortpflanzungsstätten gem. § 44 (1) nicht zum Tragen. Auch das Störungsverbot 

wird nicht ausgelöst, da eine mögliche Störung bei den vorkommenden, häufigen und weit 

verbreiteten Arten nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Erhaltungszustandes der 

Population führen würde. Das Tötungsverbot wird durch die Einhaltung von Fristen zur Bau-

feldräumung umgangen: Gehölzrodungen sind, gemäß § 27a LNatSchG, zwischen dem 1. 

Oktober und dem 15. März durchzuführen. 

Bei Vogelarten mit einem günstigen Erhaltungszustand, wie sie im vorliegenden Fall von dem 

Eingriff betroffen sind, kann ein zeitlich vorübergehender Verlust der Funktionen der betroffe-

nen Lebensstätte hingenommen werden, wenn langfristig im räumlichen Zusammenhang kei-

ne Verschlechterung der Lebensraumsituation eintritt. Das Vorhaben betrifft einen relativ klei-

nen Teil der im Umfeld als Brutrevier zur Verfügung stehenden Strukturen. Die Rodungen im 

vorgesehenen Umfang führen nicht zur Gefährdung der Population einer Brutvogelart des 

Gebietes. Die ökologische Funktion der Fortpflanzungsstätten wird im räumlichen Zusammen-

hang weiterhin erfüllt. 

2.5.2 Fledermäuse 

Sämtliche europäische Fledermausarten sind im Anhang II bzw. IV der Richtlinie 92/43/EWG 

verzeichnet und demzufolge streng geschützt. 

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen ist das Auftreten siedlungstypischer, relativ häufi-

ger Fledermausarten zu erwarten wie 

 Großer Abendsegler (Nyctalus noctula) 

 Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 

 Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 

 Braunes Langohr (Plecotus auritus). 

Insbesondere ältere Bäume (mit einem Brusthöhen-Durchmesser ab etwa 50 cm) wie die 

Stiel-Eichen im Zentrum des Plangebietes oder einzelne Großbäume in der nordwestlichen, 

älteren Waldparzelle sind potenzielle Quartiersstandorte (Sommerquartiere) von Fledermäu-

sen. Jüngere Gehölze weisen kaum Höhlen, Risse, Rindenspalten u. ä. auf, die von Fleder-

mäusen genutzt werden könnten. In den älteren Bäumen können sich solche Tagesquartiere 

z.B. der Arten Großer Abendsegler und Braunes Langohr befinden. Gebäude (Mauerspalten, 
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Verkleidungen, Fensterläden, große Dachstühle) kommen als Quartiersstandort von Breitflü-

gelfledermaus und Zwergfledermaus in Betracht. Hier besteht Potenzial sowohl am Wohnhaus 

als auch am leer stehenden Gebäude. 

Wochenstuben werden bevorzugt in älteren Baumbeständen von größeren Wäldern angelegt. 

Da die im Plangebiet befindliche Waldparzelle am Rand einer insgesamt nur kleinflächigen 

und nur 40 m breiten Waldfläche liegt, sind hier keine Wochenstuben zu erwarten. Zwergfle-

dermaus und Breitflügelfledermaus legen Wochenstuben im Dachbereich von Gebäuden 

(Dachböden; Spaltenquartiere) an. In den genannten Gebäuden im Plangebiet besteht also 

auch ein Potenzial für Wochenstuben. 

Das Vorkommen von Winterquartieren ist an frostfreie, dunkle und feuchte Plätze (Höhlen, 

Fels- und Gebäudespalten, sehr große Baumhöhlen) gebunden. Im Plangebiet können ent-

sprechende Baum- und Höhlenquartiere ausgeschlossen werden. Als Winterquartiere geeig-

net könnten die Gebäude im Plangebiet sein. Hier ist nicht auszuschließen, dass z.B. Großer 

Abendsegler, Zwergfledermaus oder Breitflügelfledermaus Winterquartiere haben. 

Die Jagdhabitate der hier genannten Fledermausarten liegen entlang insektenreicher Struktu-

ren wie Baumreihen, Hecken und Gewässerufern. So jagt z. B. der Große Abendsegler über 

den Baumwipfeln, Zwergfledermäuse fliegen entlang von Hecken, unter überhängenden 

Zweigen oder um Straßenlaternen. Das Plangebiet eignet sich durch Bäume und Sträucher 

als Jagdgebiet für die Fledermäuse, insbesondere die stadtbewohnende Zwergfledermaus. 

Auswirkungen der Planung / Analyse möglicher Konflikte mit § 44BNatSchG 

Durch das Vorhaben gehen im Plangebiet potenzielle Tagesquartiere verloren. Diese gelten 

nicht als zentrale Lebensstätten und damit nicht als Fortpflanzungs- und Ruhestätten im Sinne 

des § 44 BNatSchG. Denn geeignete Strukturen (Spalten etc.) sind i.d.R. so weit verbreitet, 

dass praktisch immer ausgewichen werden kann. 

Vor Abriss der Gebäude sind diese auf eventuelle Brut- oder Überwinterungsquartiere (in 

Dachböden und Kellern) zu überprüfen. Sollten Quartiere festgestellt werden, sind in Abstim-

mung mit der unteren Naturschutzbehörde Regelungen zur Vermeidung und Verminderung 

von Beeinträchtigungen zu treffen (Bauzeitenregelung; evtl. Schaffung von Ersatzhabitaten 

durch sogenannte CEF Maßnahmen, d.h. vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen als Instrument 

des Artenschutzes, z.B. durch Aufhängen von Fledermauskästen in der Umgebung). 

Weitere bedeutende Beeinträchtigungen der Fledermausfauna sind nicht zu erwarten. 

Somit sind in Bezug auf die potenziell vorkommenden Fledermausarten bei Beachtung der 

Vermeidungsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Abriss von Gebäuden keine Konflikte 

mit den Verboten des § 44 BNatSchG (Tötungsverbot, Störungsverbot, Verbot der Zerstörung 

von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten) zu erwarten. 
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3  Entwicklungskonzept 

3.1 Ziel/ Leitbild 
Die landschaftsplanerische Begleitung dieser Bebauungsplanung hat das Ziel, die erkannten 

Funktionen und Werte des Planungsraumes möglichst zu erhalten und Konflikte, die mit den 

Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege bestehen, zu vermeiden bzw. zu verringern. 

Zur Erreichung dieses Zieles werden im Sinne eines Leitbildes folgende Vorkehrungen und 

Maßnahmen für den Bebauungsplan vorgeschlagen: 

Boden und Wasser 

 Minimierung der versiegelten Fläche 

 Möglichst Versickerung des Wassers im Baugebiet 

Arten- und Biotopschutz 

 Erhaltung von Großbäumen 

Landschaftsbild und Erholung 

 Erhaltung von Großbäumen 

 Eingrünung/ Pufferzonen. 

3.2 Ausgleichsmaßnahmen 
Die Maßnahmen zum Ausgleich der Eingriffe in den Boden (max. mögliche Versiegelung) 

werden in einer Ökokonto-Fläche im Gebiet der Stadt Elmshorn erbracht (4.497 Ökopunkte; 

Gemarkung Elmshorn, Flur 80, Flurstücke 2/1, 3/0, 4/0 und 5/0; Aktenzeichen 42KOM.2010-

8). 

Zur Kompensation der Waldumwandlung (8.373 m²) werden im Gebiet der Gemeinde Hohen-

lockstedt 12.523 m² Wald neu entwickelt (Erstaufforstung in Abstimmung mit der unteren 

Forstbehörde). 

Als Ausgleich für den Verlust von Gebüsch-/Gehölzbestand im Plangebiet sind 716 m² Ge-

hölzpflanzung neu anzulegen. Eine entsprechende Fläche im Stadtgebiet wird noch gesucht. 

Im Plangebiet gehen 10 ältere, z.T. geschädigte Stiel-Eichen verloren. Für diesen Verlust sind 

15 junge Stiel-Eichen zu pflanzen. Entsprechende Flächen im Stadtgebiet werden noch ge-

sucht. 

3.3 Pflanzhinweise 
Einheimische standortgerechte Sträucher für die Anpflanzung von Hecken 

Acer campestre  Feld-Ahorn 

Alnus glutinosa  Schwarz-Erle 

Carpinus betulus  Hainbuche 

Cornus mas  Kornelkirsche 

Cornus sanguinea  Roter Hartriegel 

Corylus avellana  Hasel 

Crataegus monogyna  Eingriffeliger Weißdorn 
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Euonymus europaeus  Pfaffenhütchen 

Frangula alnus  Faulbaum 

Lonicera xylosteum  Rote Heckenkirsche 

Prunus padus  Gew. Traubenkirsche 

Prunus spinosa  Schlehe 

Quercus robur  Stiel-Eiche 

Rosa canina  Hunds-Rose 

Rosa rubiginosa  Wein-Rose 

Salix caprea  Sal-Weide 

Salix aurita  Öhrchen-Weide 

Salix fragilis  Bruch-Weide 

Sambucus nigra  Schwarzer Holunder 

Syringa vulgaris   Gew. Flieder 

Viburnum opulus  Gemeiner Schneeball 

Pflanzen für die Begrünung der Lärmschutzanlage 

Schlinger 

Polygonum aubertii  Knöterich 

Wisteria sinensis  Wisterie 

Selbstklimmer 

Hedera helix  Efeu 

Parthenocissus quinquefolia 

  Wilder Wein   

Parthenocissus tricuspidata 

  Wilder Wein   

Bäume für die Anpflanzung eines Gehölzbetandes 

Quercus robur Stiel-Eiche 

Fagus sylvatica Rot-Buche 

Betula pendula Sandbirke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Frangula alnus Faulbaum 

Sorbus aucuparia Eberesche 

3.4 Vorschläge zu textlichen Festsetzungen 
1 Entlang der nordwestlichen Plangebietsgrenze ist auf der öffentlichen Stellplatzfläche in-

nerhalb der Flächen für Straßenbegleitgrün und auf den privaten Grundstücksflächen in-

nerhalb der Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzun-

gen eine mindestens 1,60 m hohe Laubgehölzhecke aus standortgerechten und heimi-

schen Wildsträuchern (Qualität: Sträucher, 60 - 100 cm, und Heister, 100-150 cm, Pflan-

zung zweireihig versetzt, Abstand zwischen den Reihen 1,00 m, innerhalb der Reihe 1,50 
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m) anzulegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen (Arten gem. 

Pflanzvorschlag in der Begründung / Umweltbericht) 

2 Entlang der westlichen Plangebietsgrenze ist auf den privaten Grundstücksflächen inner-

halb der Fläche zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

sowie mit Bindungen für Bepflanzungen und zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen eine mindestens 1,60 m hohe freiwachsende Laubgehölzhecke 

aus standortgerechten und heimischen Wildsträuchern (Qualität: Sträucher, 60 - 100 cm, 

und Heister, 100-150 cm, Pflanzung zweireihig versetzt, Abstand zwischen den Reihen 

1,00 m, innerhalb der Reihe 1,50 m) anzulegen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 

gleichwertig zu ersetzen (mindestens fünf verschiedene Arten gem. Pflanzvorschlag in der 

Begründung). Im Verlauf dieser Hecke sind vorhandene Bäume unter Berücksichtigung ih-

rer Vitalität und ihres Erhaltungszustands soweit möglich zu integrieren. 

3 Die parallel zur L 109 anzuordnende Lärmschutzanlage ist mit Schling- oder Kletterpflan-

zen dauerhaft zu begrünen (mindestens 1 Stck./lfm/Seite, Arten gem. Pflanzvorschlag in 

der Begründung). 

4 Die in der Planzeichnung als zu erhalten festgesetzten Bäume sind während der Bau-

maßnahmen und der nachfolgenden Nutzung vor Beeinträchtigungen jeder Art zu schüt-

zen. 

5 Dem Plangeltungsbereich werden zum Ausgleich des naturschutzrechtlichen Eingriffs die 

folgenden Flächen zugeordnet, die nach Maßgabe des Umweltberichtes/ der landschafts-

planerischen Grundlagen zu entwickeln sind: 

a. Das Ausgleichserfordernis von 4.497 m² wird über ein Ökokonto im Gebiet der Stadt 

Elmshorn erbracht (4.497 Ökopunkte; Gemarkung Elmshorn, Flur 80, Flurstücke 2/1, 

3/0, 4/0 und 5/0; Aktenzeichen 42KOM.2010-8) 

b. Das Ausgleichserfordernis von 12.523 m² Waldentwicklung zur Kompensation von 

8.373 m² Waldumwandlung wird über Erstaufforstungsflächen im Gebiet der Gemein-

de Hohenlockstedt erbracht (Genehmigungsbescheid vom 27.04.2015; Aktenzeichen 

7411.2 IZ): 

 Gemarkung Springhoe, FIur 1, Flurstück 20/2 tlw. (2.280 m²); 

 Gemarkung Springhoe, Flur 2. Flurstück 33/0 tlw. (3.570 m²);  

 Gemarkung Ridders, Flur 7, Flurstück 39/2. tlw. (6.673 m²). 

c. Als Ausgleich für den Verlust von Gebüsch-/Gehölzbestand im Plangebiet sind 716 m² 

Gehölzpflanzung neu anzulegen. Es sind je 100 m² zwei standortgerechte und heimi-

sche Bäume (Qualität: Heister, 100-150 cm; Arten gem. Pflanzvorschlag in der Be-

gründung / Umweltbericht) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.Dieser Ausgleich ist 

über Pflanzungen im Gebiet der Stadt Elmshorn vorzunehmen. 

d. Als Ausgleich für den Verlust von Einzelbäumen im Plangebiet sind 15 Stiel-Eichen 

(Quercus robur; Heister, 175/200, 3 x v, m. Ballen) zu pflanzen und dauerhaft zu er-

halten. Der durchwurzelbare Boden hat je Baum mindestens 12 m³ zu betragen. Die 

Pflanzungen sind in der Gemarkung Elmshorn, Flur 6, Flurstück 2/93 vorzunehmen. 
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6 Einfriedungen als Abgrenzung zum öffentlichen Raum sowie zu den privaten Erschlie-

ßungswegen sind nur in Form von frostbeständigen Hecken aus heimischen Laubgehöl-

zen zulässig (Arten gemäß Pflanzempfehlung in der Begründung). Grundstücksseitig da-

hinter können Draht- oder Metallgitterzäune errichtet werden. Die Höhe der Einfriedungen 

beträgt max. 0,80 m, dabei hat die Heckenhöhe mindestens der Zaunhöhe zu entspre-

chen. Die Anpflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. 

4 Bilanzierung des Eingriffs-/ Ausgleichverhältnisses 

4.1 Allgemeines 

des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume - IV 268/V 

531 - 5310.23 - vom 09.12.2013 e-

Eingriffsregelung in der verbindlichen Bauleit  

 und 

Lebensräume" ermittelt, um daraus den Umfang der erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen 

abzuleiten. Hierbei geht der Wert bzw. Zustand des Schutzgutes vor Umsetzung der Planung 

ein. Er bestimmt das Ausgleichsverhältnis mit dem die vom Eingriff betroffene Fläche ange-

rechnet wird. 

4.2 Schutzgut Boden 
Im Plangebiet werden folgende Flächen bzw. Nutzungen mit Auswirkungen auf den Boden 

festgesetzt: 

 Wohngebiet; Grundflächenzahl (GFZ) 0,3 

 Planstraße A 

 Fläche für Versorgungsanlagen. 

Für die Bilanzierung der Eingriffe in das Schutzgut "Boden" wird das folgende Ausgleichsver-

hältnis zu Grunde gelegt: 

Versiegelung auf Flächen allgemeiner Bedeutung 1:0,5 

Tabelle 4 gibt die naturschutzrechtliche Bilanzierung wieder. Diese kommt zu dem Ergebnis, 

dass außerhalb des Plangebietes eine Ausgleichsfläche von 4.497 m² erforderlich wird. 
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Tabelle 4: Eingriffs- Ausgleichbilanzierung Schutzgut "Boden" (B 186) 

Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung Schutzgut Boden
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Eingriffe durch

Allgemeines Wohngebiet
Zulässige Versiegelung 
auf Flächen allgemeiner bis besonderer 
Bedeutung

Teilgebiet WA 1 10.524 0,45 4.736 0,50 2.368

Teilgebiet WA 2 5.451 0,45 2.453 0,50 1.226

Fläche für Versorgungsanlagen
BHKW auf Flächen allgemeiner Bedeutung 145 1,00 145 0,50 73

Verkehrsflächen

Planstraße A auf Flächen allgemeiner 
Bedeutung 1.660 1,00 1.660 0,50 830

Summe Ausgleichserfordernis 4.497

Ausgleich durch

Maßnahmen auf einer Ökokontofläche 4.497 -1,00 -4.497

Bilanzsumme 0  
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4.3 Arten und Lebensräume 
Teilbereiche des Plangebietes sind aufgrund des dort vorhandenen Baumbestands als Wald 

im Sinne des Landeswaldgesetzes einzustufen. Zur Realisierung des Wohngebietes ist die 

Beseitigung dieses Baumbestandes unvermeidbar. Es erfolgten Ortsbegehungen und Ab-

stimmungen mit der Unteren Forstbehörde. Diese ordnete den Waldbestand verschiedenen 

Qualitätsstufen zu, nach denen sich der Umfang des im Rahmen der sogenannten Waldum-

wandlung zu erbringenden Ausgleichs (insgesamt 12.523 m² Erstaufforstung, siehe Abbil-

dung und Tabelle unten) richtet. 

 

 
(Quelle: Ingenieurgemeinschaft Reese+Wulff GmbH) (ohne Maßstab) 

Abbildung 2 Bewertung der Waldflächen 
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Tabelle 5: Ausgleichsverhältnisse und Größen der Waldflächen 

Verhältnis Fläche Bestand Fläche Aufforstung 

1:1 5.025 m² 5.025 m² 

1:2 2.546 m² 5.092 m² 

1:3 802 m² 2.406 m² 

Summe 8.373 m² 12.523 m² 

 

Weitere Baum- und Strauchbestände im Umfeld der im Plangebiet vorhandenen Gebäude 

sind nicht als Wald eingestuft und den Biotoptypen Laubholzbestand Nadelholzbe-

stand zugeordnet (vgl. Lageplan Bestand in der Anlage). Zur Realisierung des Wohngebietes 

ist die Beseitigung auch dieser Bestände unvermeidbar. 

Insgesamt gehen im Plangebiet 1.432 m² dieser Bestände verloren. Ihnen wird ein Aus-

gleichsfaktor von 0,5 zugeordnet (der Anrechnungs- bzw. Ausgleichsfaktor liegt laut Ökokon-

to-Verordnung für Gebüsche/sonstige Gehölzbestände zwischen 0,5 und 0,67. Der Großteil 

der hier zu bewertenden Bestände besteht aus Birken und Fichten, die z.B. aus dem Schutz 

der Baumschutzsatzung der Stadt Elmshorn ausgeklammert sind. Somit wird der untere Wert 

angesetzt). 

Als Ausgleich für diesen Verlust ist eine Gehölzpflanzung von 716 m² neu anzulegen. Die 

entsprechende Maßnahmenfläche im Stadtgebiet ist noch zu bestimmen. 

Schließlich gehen ältere Bäume (Stiel-Eichen) verloren, die im Zentrum des Plangebietes 

stehen. Hier wurde eine Baumkontrolluntersuchung für Bäume mit entsprechender Vitalität 

und Größe vorgenommen, um daraus die erhaltenswerten Bäume zu ermitteln (Ingenieurge-

meinschaft Reese + Wulff GmbH, 09.10.2014). Dazu wurde eine optische Baumaufnahme 

gemäß der Baumkontrollrichtlinien der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung 

und Landschaftsbau e.V.) durch einen entsprechend zertifizierten Baumkontrolleur durchge-

führt. Es wurden der aktuelle Zustand, der Erhalt und die Entwicklungsfähigkeit der Bäume 

beurteilt. Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass von den 17 gesichteten Stiel-Eichen 

auf Grund der festgestellten Schäden drei gefällt werden müssen. Weitere 7 Eichen sind auf 

Grund festgestellter Schäden langfristiger nicht erhaltenswert. 7 Bäume können nach der 

Durchführung baumpflegerischer Maßnahmen langfristig erhalten werden. 

Für den Verlust von zehn geschädigten bis stark geschädigten Stiel-Eichen sind 15 Stiel-

Eichen (Heister, 175/200, 3 x v, m. Ballen) neu zu pflanzen. Die entsprechenden Pflanz-

standorte im Stadtgebiet sind noch zu bestimmen. 
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4.4 Zusammenfassung der Bilanzierung 
 

Zur Erfüllung der Ausgleichsforderungen für Eingriffe werden 

 Maßnahmen auf einer 4.497 m² großen Ökokontofläche verbucht, 

 12.523 m² Erstaufforstung durchgeführt, 

 eine Gehölzpflanzung von 716 m² neu angelegt, 

 15 Stiel-Eichen neu gepflanzt. 
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1. Anlass und Aufgabenstellung 

Die Stadt Elmshorn plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 186 „Wohngebiet 
Wilhelmstraße“ an der Wilhelmstraße 4-6 die Entwicklung einer neuen Wohngebietsfläche 
[16].  

Im Umfeld des geplanten Wohngebiets Betriebes befinden sich landwirtschaftliche Betriebe 
mit Tierhaltungen.  

Im Rahmen der Bauleitplanung ist der Schutz vor Geruchsimmissionen sicherzustellen.  

Hinsichtlich der Geruchsimmissionen ist zunächst grundlegend festzustellen, dass es für 
die Beurteilung derzeit keine verbindlichen Grenzwerte gibt. Im Rahmen eines Baugeneh-
migungsverfahrens sind Belastungen aus Gerüchen somit prinzipiell abwägungsfähig. 

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurde eine detaillierte Geruchsimmissions-
prognose unter Berücksichtigung der meteorologischen Verhältnisse erstellt. Die Beurtei-
lung der Geruchsimmissionen erfolgt auf Grundlage der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL 
[4]) des Landes Schleswig-Holstein [5]. 

 

2. Örtliche Situation 

Das geplante Wohngebiet ist westlich der Wilhelmstraße geplant an ihrer Einmündung in 
die Westerstraße.  

Unmittelbar südwestlich an das Plangebiet besteht der landwirtschaftliche Betrieb Greve-
Rijkens mit Pferdehaltung. Östlich des Plangebiets auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite der Westerstraße liegt die Pferdehaltung des Verbandes der Züchter der Holsteiner 
Pferde. Außerdem ist südlich an der Wilhelmstraße der Hof Thormählen mit Rinder- und 
Pferdehaltung vorhanden.  

Von den Tierhaltungen sind aufgrund ihrer Entfernungen und Bestandsgrößen relevante 
Geruchsimmissionen im Plangebiet zu erwarten. 

Eine detaillierte Darstellung der örtlichen Gegebenheiten kann den Lageplänen in der An-
lage A 1 entnommen werden. 

 

3. Untersuchungsrahmen 

3.1. Allgemeines zu Gerüchen 

Die Beurteilung von Geruchsbelästigungen bereitet besondere Schwierigkeiten (s. hierzu 
z.B. [6]). In der Regel können Immissionen durch Luftverunreinigungen als Massenkonzent-
ration mit Hilfe physikalisch-chemischer Messverfahren objektiv nachgewiesen werden. Der 
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Vergleich gemessener oder gegebenenfalls berechneter Immissionskonzentrationen mit 
Immissionswerten bereitet dann im Allgemeinen keine besonderen Schwierigkeiten. Hinge-
gen entzieht sich die Erfassung und Beurteilung von Geruchsimmissionen weitgehend ei-
nem solchen Verfahren. Da Geruchsbelästigungen meist schon bei sehr niedrigen Stoff-
konzentrationen und im Übrigen durch das Zusammenwirken verschiedener Substanzen 
hervorgerufen werden, ist ein Nachweis mittels physikalisch-chemischer Messverfahren äu-
ßerst aufwendig oder überhaupt nicht möglich. Hinzu kommt, dass die belästigende Wir-
kung von Geruchsimmissionen sehr stark von der Sensibilität und der subjektiven Einstel-
lung der Betroffenen abhängt. Dies erfordert, dass bei Erfassung, Bewertung und Beurtei-
lung von Geruchsimmissionen eine Vielzahl von Kriterien in Betracht zu ziehen ist. 

So hängt die Frage, ob derartige Belästigungen als erheblich und damit als schädliche Um-
welteinwirkungen anzusehen sind, nicht nur von der jeweiligen Immissionskonzentration, 
sondern auch von der Geruchsart, der Hedonik (angenehme/unangenehme Geruchsemp-
findung), der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Einwirkungen, dem Rhythmus, in 
dem die Belästigungen auftreten, der Nutzung des beeinträchtigten Gebietes sowie von 
weiteren Kriterien ab.  

Derzeit erfolgt eine Beurteilung in der Regel anhand des Anteils der Jahresstunden, in de-
nen ein Geruch wahrgenommen wird, d.h. die Geruchsschwelle überschritten wird. Die Ge-
ruchsschwelle wird üblicherweise mit 1 GE/m³ (Geruchseinheit) gleichgesetzt. 

Die aktuelle Fassung der TA Luft [3] enthält – abgesehen von Mindestabständen für Mas-
sentierhaltung – keine näheren Vorschriften, in welcher Weise zu prüfen ist, ob von einer 
Anlage Geruchsimmissionen hervorgerufen werden, die eine erhebliche Belästigung im 
Sinne des § 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) darstellen.  

Der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) hat zur Beurteilung eine Geruchsimmis-
sions-Richtlinie (GIRL) erstellt [4], die von mehreren Bundesländern zur Anwendung emp-
fohlen wird. Die GIRL unterscheidet hinsichtlich des Schutzanspruchs zwischen Wohn-/ 
Mischgebieten und Gewerbe-/Industriegebieten. Gemäß § 5 GIRL kann jedoch im Einzelfall 
auch eine Überschreitung der Immissionswerte hingenommen werden, ohne dass eine er-
hebliche Belästigung im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG vorliegt. Dabei sind u. a. der Cha-
rakter der Umgebung, insbesondere die im Bebauungsplan festgelegte Nutzung der Grund-
stücke und etwaige Nutzungseinschränkungen zu berücksichtigen. 

Um eine detaillierte Beurteilung anhand der Geruchsimmissionsrichtlinie durchzuführen, ist 
eine aufwändige Ermittlung der Geruchsstundenhäufigkeiten erforderlich. Dies kann durch 
eine olfaktometrische Ermittlung der Geruchsimmissionen, d.h. durch eine Begehung des 
Plangebietes mit Probennahmen, oder eine rechnerische Geruchsimmissionsprognose mit 
einem geeigneten Strömungs- und Ausbreitungsmodell erfolgen, das die Bebauungssitua-
tion und die örtlichen meteorologischen Ausbreitungsverhältnisse berücksichtigt. Der Auf-
wand für derartige Messungen ist jedoch recht hoch. Für die Prognose an einem neuen 
Standort ist eine messtechnische Ermittlung im Rahmen einer Begehung grundsätzlich 
nicht möglich. 
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3.2. Geruchsimmissions-Richtlinie 

Zur Beurteilung von Geruchsimmissionen wurde vom Land Schleswig-Holstein die Ge-
ruchsimmissionsrichtlinie des Länderausschusses für Immissionsschutz eingeführt [5]. 

Gemäß der Geruchsimmissions-Richtlinie sind folgende Punkte für eine Beurteilung zu be-
achten: 

Grundsätzlich ist vor einer Immissionsbeurteilung zu prüfen, ob die nach dem Stand der 
Technik gegebenen Möglichkeiten zur Verminderung der Emissionen ausgeschöpft sind 
(vgl. Nr. 5.1 TA Luft) und die Ableitung der Restemissionen den Anforderungen der Nr. 5.5 
TA Luft entspricht. 

Eine Geruchsimmission ist nach der Geruchsimmissions-Richtlinie zu beurteilen, wenn sie 
nach ihrer Herkunft aus Anlagen erkennbar, d. h. abgrenzbar ist gegenüber Gerüchen aus 
dem Kraftfahrzeugverkehr, dem Hausbrandbereich, der Vegetation, landwirtschaftlichen 
Düngemaßnahmen oder Ähnlichem. Sie ist in der Regel als erhebliche Belästigung zu wer-
ten, wenn die Gesamtbelastung die folgenden Immissionswerte (IW) überschreitet. Bei den 
Immissionswerten handelt es sich um relative Häufigkeiten der Geruchsstunden pro Jahr: 

 Wohn-/Mischgebiete :  0,10 

 Gewerbe-/Industriegebiete : 0,15 

 Dorfgebiete : 0,15 

Der Immissionswert für Dorfgebiete gilt nur für Geruchsimmissionen verursacht durch Tier-
haltungsanlagen in Verbindung mit der belästigungsrelevanten Kenngröße IGb. 

Unterschieden werden die Kenngrößen für die vorhandene Belastung (IV), die zu erwar-
tende Zusatzbelastung (IZ) und die Gesamtbelastung (IG), die für jede Beurteilungsfläche 
in dem für die Beurteilung der Einwirkung maßgeblichen Gebiet (Beurteilungsgebiet) ermit-
telt werden. Die vorhandene Belastung ist die von vorhandenen Anlagen ausgehende Ge-
ruchsbelastung ohne die zu erwartende Zusatzbelastung, die durch das beantragte Vorha-
ben hervorgerufen wird. Die Kenngröße für die Gesamtbelastung ist aus den Kenngrößen 
für die vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung zu bilden. 

In die Ermittlung des Geruchsstoffstroms sind die Emissionen der gesamten Anlage einzu-
beziehen; bei einer wesentlichen Änderung sind die Emissionen der zu ändernden sowie 
derjenigen Anlagenteile zu berücksichtigen, auf die sich die Änderung auswirken wird. 

Die Kenngröße der Gesamtbelastung IG ergibt sich aus der Addition der Kenngrößen für 
die vorhandene Belastung und die zu erwartende Zusatzbelastung entsprechend 
IG = IV + IZ.  

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vorübergehend aufhalten, sind entspre-
chend den Grundsätzen des Planungsrechtes den obigen Nutzungen zuzuordnen. 

Hinsichtlich der Schutzbedürftigkeit wird für die nächstgelegenen Wohnnutzungen im Au-
ßenbereich der Immissionswert von 0,15 für Dorfgebiete herangezogen. 
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Werden sowohl die vorhandene Belastung als auch die zu erwartende Zusatzbelastung 
über Ausbreitungsrechnung ermittelt, so ist die Gesamtbelastung i. d. R. in einem Rechen-
gang zu bestimmen.  

Im Falle der Beurteilung von Geruchsimmissionen, verursacht durch Tierhaltungsanlagen, 
ist eine belästigungsrelevante Kenngröße IGb zu berechnen und diese anschließend mit 
den Immissionswerten zu vergleichen. Für die Berechnung der belästigungsrelevanten 
Kenngröße IGb wird die Gesamtbelastung IG ermittelt, indem tierartspezifische Gewich-
tungsfaktoren für den jeweiligen Geruchsimmissionsanteil zu berücksichtigen sind. Die Ge-
wichtungsfaktoren betragen: 

 Mastgeflügel (Puten, Masthähnchen): 1,5 

 Mastschweine, Sauen (bis zu einer Tierplatzzahl von ca. 5.000 Mastschweinen bzw. 
unter Berücksichtung der jeweiligen Umrechnungsfaktoren für eine entsprechende An-
zahl von Zuchtsauen): 0,75 

 Milchkühe mit Jungtieren (einschl. Mastbullen und Kälbermast, sofern diese zur Ge-
ruchsimmissionsbelastung nur unwesentlich beitragen): 0,5 

Für Tierarten, die nicht explizit aufgeführt sind (hier: Pferde), ist in der Regel die tierartspe-
zifische Geruchshäufigkeit in die Formel ohne Gewichtungsfaktor einzusetzen (d. h. vom 
Gewichtungsfaktor 1,0 auszugehen). Im Einzelfall kann hiervon abgewichen werden und es 
können mit einer entsprechenden detaillierten Begründung auch für andere Tierarten Ge-
wichtungsfaktoren festgelegt werden. Im vorliegenden Fall wird wie unter 6.1.2 begründet 
für die Pferdehaltungen ein Gewichtungsfaktor 0,5 angesetzt. 

Die Genehmigung für eine Anlage soll auch bei Überschreitung der Immissionswerte der 
GIRL nicht wegen der Geruchsimmissionen versagt werden, wenn der von der zu beurtei-
lenden Anlage in ihrer Gesamtheit zu erwartende Immissionsbeitrag (Kenngröße der zu 
erwartenden Zusatzbelastung) auf keiner Beurteilungsfläche, auf der sich Personen nicht 
nur vorübergehend aufhalten, den Wert 0,02 überschreitet. Bei Einhaltung dieses Wertes 
ist davon auszugehen, dass die Anlage die belästigende Wirkung der vorhandenen Belas-
tung nicht relevant erhöht (Irrelevanz der zu erwartenden Zusatzbelastung - Irrelevanzkri-
terium). Sofern das Irrelevanzkriterium eingehalten wird, kann dementsprechend auf die 
Ermittlung der Vorbelastung verzichtet werden. 

Für die abschließende Beurteilung im Einzelfall führt die GIRL aus: 

„Nur diejenigen Geruchsbelästigungen sind als schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
§ 3 Abs. 1 Bundes-Immissionsschutzgesetz zu werten, die erheblich sind. Die Erheblichkeit 
ist keine absolut festliegende Größe, sie kann in Einzelfällen nur durch Abwägung der dann 
bedeutsamen Umstände festgestellt werden. 

Dabei sind - unter Berücksichtigung der evtl. bisherigen Prägung eines Gebietes durch eine 
bereits vorhandene Geruchsbelastung (Ortsüblichkeit) - insbesondere folgende Beurtei-
lungskriterien heranzuziehen: 

 der Charakter der Umgebung, insbesondere die in Bebauungsplänen festgelegte Nut-
zung der Grundstücke, 
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 landes- oder fachplanerische Ausweisungen und vereinbarte oder angeordnete Nut-
zungsbeschränkungen, 

 besondere Verhältnisse in der tages- und jahreszeitlichen Verteilung der Geruchsein-
wirkung sowie Art (z.B. Ekel erregende Gerüche; Ekel und Übelkeit auslösende Gerü-
che können bereits eine Gesundheitsgefahr darstellen) und Intensität der Geruchsein-
wirkung. 

Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Grundstücksnutzung mit einer gegenseitigen 
Pflicht zur Rücksichtnahme belastet sein kann, die unter anderem dazu führen kann, dass 
die Belästigte oder der Belästigte in höherem Maße Geruchseinwirkungen hinnehmen 
muss. Dies wird besonders dann der Fall sein, soweit einer emittierenden Anlage Bestands-
schutz zukommt. In diesem Fall können Belästigungen hinzunehmen sein, selbst wenn sie 
bei gleichartigen Immissionen in anderen Situationen als erheblich anzusehen wären.“ 

4. Betriebsbeschreibungen 

4.1. Allgemeines 

Die vorliegenden Bestandsdaten wurden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt [15] und 
im Rahmen einer Ortsbesichtigung [19] aktualisiert.  

Eine detaillierte Darstellung der örtlichen Gegebenheiten kann den Lageplänen in der An-
lage A 1 entnommen werden. 

 

4.2. Betrieb Greve-Rijkens 

Der Betrieb Greve-Rijkens hält Pferde. Die Tiere sind in mehreren Stallungen unterge-
bracht. In den beiderseits der südöstlichen Hofeinfahrt gelegenen Gebäuden sind Stallun-
gen für achtzehn bzw. neun (südliches bzw. östliches Gebäude) Pferde vorhanden. Dahin-
ter liegt südwestlich des Hofs ein Stallgebäude mit zwölf Pferden und daran anschließend 
ein Stall für 15 Jungtiere. Zum nordöstlichen Plangebiet liegen östlich des Hofs Pferdebo-
xen für bis zu fünf Jungtiere. Die zurückliegende Reithalle verfügt an ihrer nordöstlichen 
Längsseite über zehn Boxen mit einem oberen Lüftungsschlitz zum Plangebiet. Daran 
schließt sich der Reitplatz an, hinter dem sich ein Offenstall befindet. Dieser bietet sieben 
Jungtieren Platz, wird derzeit aber nicht genutzt. Dahinter liegt das Festmistlager.  

4.3. Pferdehaltung des Verbands der Züchter der Holsteiner 
Pferde 

Westlich der Rennbahn werden in einer Stallung 86 Pferde gehalten, südlich der Bahn wei-
tere 20 Tiere.  
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4.4. Betrieb Thormählen 

Familie Thormählen betreibt auf ihrem Hof eine Pferdepension, außerdem Milchviehhaltung 
mit Nachzucht.  

In einem großen Stall werden fünfzig Kühe und dreißig Jungtiere gehalten. Daran schließt 
nordöstlich eine Pferdestallung mit dreißig Tieren an, an deren Nordwestseite sich das Fest-
mistlager befindet. Gegenüber lagert die Mischsilage. Westlich der Rinderstallung befindet 
sich der Stall für weitere dreißig Jungtiere. Südöstlich zur Wilhelmstraße werden Aufzucht-
kälber und Jungtiere (bis 1 Jahr) sowie sechs Pferde gehalten. Außerdem ist dort ein wei-
teres kleineres Festmistlager vorhanden. Am nordwestlichen Ende des Hofs befindet sich 
die Reithalle, an deren Nordostseite acht Pferde gehalten werden. Außerdem besteht dort 
ein neuer Hauptstall für zwanzig Pferde.  

5. Emissionen 

5.1. Geruchsemissionen 

Geruchsemissionsquellen sind alle Bereiche, aus denen geruchsbeladene Abluft in die Um-
gebung gelangen kann. Dies betrifft die Ställe und das Festmistlager. Die Emissionen wer-
den in Geruchseinheiten gemessen (GE), die Geruchsschwelle liegt bei 1 GE/m³.  

Die Ermittlung der Emissionen erfolgt gemäß der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1 [11].  

Die Quellen wurden als Volumenquellen über die Stallungen modelliert. Dabei wurde von 
der jeweiligen Grundfläche und einer Höhe von 2 m ausgegangen, für den großen Rinder-
stall des Betriebs Thormählen abweichend von der Höhe 6 m. Für die Festmistlager wurden 
Flächenquellen mit einer Quellhöhe von 1 m zugrunde gelegt. Die Anschnittsfläche des 
Silagelagers wurde als vertikale Flächenquelle modelliert.  

Die Emissionen für die einzelnen Quellbereiche sind in der Anlage A 2.1 zusammengefasst. 
Es ergibt sich für den Bestand von 373,7 GV für die drei Betriebe insgesamt eine Ge-
ruchsemission von etwa 143.000 MGE/a.  

6. Immissionen 

6.1. Berechnungsverfahren 

6.1.1. Rechenmodell 

Die Berechnung der Geruchsstunden erfolgt mit dem Modell AUSTAL2000G [8], das für 
Ausbreitungsrechnungen gemäß TA Luft zu verwenden ist und um ein Modul für Geruchs-
ausbreitungsrechnungen [9] erweitert wurde. In der Begründung und den Auslegungshin-
weisen zur Geruchsimmissions-Richtlinie [4] des LAI wird dieses Modell zur Anwendung 
empfohlen. 
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Im vorliegenden Fall wird der Einfluss von Gebäuden auf die Luftschadstoffausbreitung zu 
durch die Modellierung als Volumenquellen vereinfachend berücksichtigt. Da weitgehend 
ebenes Gelände vorliegt, wurde bei der Ausbreitungsrechnung der Einfluss der Geländeto-
pographie auf die Luftströmungsverhältnisse vernachlässigt.  

Die Berechnungen wurden als Zeitreihenberechnung unter Berücksichtigung einer Jahres-
Emissionsganglinie für jede Einzelquelle mit einer Auflösung von 1 Stunde durchgeführt. 
Dabei wurden die standortspezifischen meteorologischen Daten berücksichtigt. Diese kön-
nen als stundenfeine Jahresganglinien vom Deutschen Wetterdienst (DWD) bereitgestellt 
werden. 

Am konkreten Standort liegen jedoch keine Wetterdaten vor. Eine nahe gelegene Station 
befindet sich in Itzehoe. Diese Daten sind auch für das Untersuchungsgebiet als repräsen-
tativ anzusehen und wurden in der vorliegenden Untersuchung verwendet. Gemäß Anga-
ben des Deutschen Wetterdienstes ist für das Untersuchungsgebiet als repräsentatives 
Jahr das Jahr 2006 anzusehen. Die Windrichtungsverteilung sowie die Verteilung der Wind-
geschwindigkeiten und der Ausbreitungsklassen sind in der Anlage A 3 dargestellt. Die 
Hauptwindrichtung ist durch westliche und südwestliche Winde gegeben, die mittlere Wind-
geschwindigkeit beträgt etwa 3,4 m/s. 

Gemäß Geruchsimmissionsrichtlinie sind in der Regel Beurteilungsflächen mit einer Sei-
tenlänge von 250 m zu wählen, sofern eine weitgehend homogene Geruchsbelastung zu 
erwarten ist. Eine Verkleinerung der Fläche soll gewählt werden, wenn außergewöhnlich 
ungleichmäßig verteilte Geruchimmissionen auf Teilen der Beurteilungsfläche zu erwarten 
sind. Aufgrund der geringen Abstände und der damit verbundenen inhomogenen Verteilung 
werden daher im vorliegenden Fall die Geruchsimmissionen auf dem Rechengitter ausge-
wertet. Auf eine Mittelung über größere Flächen wird zur sicheren Seite verzichtet. 

Die Qualität bzw. die Standardabweichung der Simulationsergebnisse mit AUSTAL2000 
hängt von der Anzahl der bei der Simulation berücksichtigten Teilchen ab. Die Anzahl der 
Teilchen kann durch Wahl einer Qualitätsstufe beeinflusst werden. Eine Erhöhung um den 
Faktor 2 wird allerdings durch eine um den Faktor 4 höhere Rechenzeit erkauft. Im vorlie-
genden Fall wurde die Qualitätsstufe QS = 2 gewählt, die zu ausreichend niedrigen Stan-
dardabweichungen führt. Dies wurde in Voruntersuchungen geprüft. Die Genauigkeitsan-
forderungen der TA Luft hinsichtlich der statistischen Unsicherheiten werden eingehalten. 

Hinsichtlich der Festlegung einer Einzelsituation als Geruchsstunde wird die gemäß AUS-
TAL2000 empfohlene Beurteilungsschwelle von 0,25 GE/m³ verwendet ([8], [9]). Sofern die 
Geruchsstoffkonzentration größer als 0,25 GE/m³ ist, wird die betreffende Stunde zu 100 % 
als Geruchsstunde gezählt. 

Bei den Windfeld- und Ausbreitungsrechnungen wurde die mittlere Rauhigkeitslänge 
z0=1 m für nicht durchgängig städtische Prägung verwendet. Das AUSTAL2000-Rechen-
protokoll findet sich in der Anlage A 3.3.  
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6.1.2. Tierartspezifische Gewichtungsfaktoren 

Zur Bestimmung der belästigungsrelevanten Geruchshäufigkeiten IGb wird für die Abluft der 
Stallungen und der Festmistlager von der Rinderhaltung der Gewichtungsfaktor 0,5 ver-
wendet. Für die der Mischsilage des Betriebs Thormählen wird der Gewichtungsfaktor 1,0 
verwendet. 

Für die Pferdehaltungen sieht die GIRL keinen eigenen tierartspezifischen Belästigungs-
faktor vor, so dass in der Regel von dem Gewichtungsfaktor 1,0 auszugehen ist. Für Rin-
derhaltungen ist ein Belästigungsfaktor von 0,5 vorgesehen, obwohl Pferdehaltungen ge-
ruchsärmer als Rinderhaltungen sind.  

Im Plangebiet und der südlichen Umgebung liegt eine Überlagerung von den Gerüchen aus 
Pferde- und Rinderhaltungen vor. Ein tierartspezifischer Belästigungsfaktor von 1,0 für 
Pferde gewichtet die Immissionen aus Pferdehaltungen doppelt so stark wie die von Rin-
derhaltungen. Dies überschätzt die Immissionen der Pferdehaltungen. Eine Anwendung 
des höheren Gewichtungsfaktors für Pferde führt in dieser Situation zu keiner sachgerech-
ten Bewertung der unterschiedlichen Geruchsqualitäten im Plangebiet. Daher wird bei der 
Beurteilung des vorliegenden Falls für die Geruchsimmissionen von Pferden ebenfalls ein 
tierartspezifischer Belästigungsfaktor von 0,5 wie für Rinderhaltungen zugrunde gelegt. Ein 
derartiges Vorgehen für die Immissionen aus der Pferdehaltung wurde auch in der aktuellen 
Rechtsprechung bereits nicht bemängelt [13], [14].  

6.1.3. Rechengebiet 

Da Zeitreihenberechnungen mit AUSTAL2000 sehr zeitaufwändig sind, muss bei der Fest-
legung des Rechengebietes ein Kompromiss zwischen Auflösung und Rechenzeit gefun-
den werden. Der Bereich des Plangebiets mit dem angrenzenden Betrieb Greve-Rijkens 
soll hinreichend genau aufgelöst werden, gleichzeitig aber die entfernteren Tierhaltungen 
noch erfasst werden.  

Es wird daher mit zwei ineinander geschachtelten Rechengittern gearbeitet. Das innere 
Rechengebiet erstreckt über die Betriebstätte und die nächsten Tierhaltungen. Es hat die 
Größe 440 m x 280 m und verfügt bei einer Maschenweite von 2 m über 220 x 140 Gitter-
zellen. Das umgebende äußere Rechengitter umfasst mit 200 x 150 Gitterzellen und einer 
Maschenweite von 4 m einen Bereich von 800 m x 600 m. 

Die Lage des inneren Rechengebietes kann der Anlage A 1.1 entnommen werden. 

Vertikal wurde ein dem Standardgitter gemäß AUSTAL2000 ähnliches Gitter verwendet.  

6.2. Geruchsimmissionen 

Zur Beurteilung der Geruchsimmissionen wurden die Häufigkeiten der Geruchsstunden flä-
chendeckend berechnet.  

Die Ergebnisse der Ausbreitungsberechnung sind in der flächendeckenden Rasterkarte für 
das Plangebiet in der Anlage A 4 zusammengestellt. Die Immissionswerte der GIRL sind 
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als ganze Prozentwerte definiert, so dass die in den Berechnungsergebnissen enthaltene 
erste Nachkommastelle zu runden ist. Der Immissionswert für Wohngebiete von 15 % wird 
somit bei Werten bis 10,4 % eingehalten und erst ab 10,5 % überschritten. Die Klassen-
grenzen der Rasterkarten wurden daher bei jeweils 0,5 % gewählt. 

Andere relevante geruchsemittierende Anlagen, die in den Geltungsbereich der Ge-
ruchsimmissions-Richtlinie fallen, sind im Umfeld des Planvorhabens nicht vorhanden. Un-
ter Berücksichtigung des tierartspezifischen Gewichtungsfaktors von 0,5 für Schweinehal-
tung wurden die belästigungsrelevanten Geruchshäufigkeiten IGb bestimmt, die von dem 
landwirtschaftlichen Betrieb verursacht werden.  

Die Geruchsimmissionen IGb im Plangebiet stellt die Rasterkarte A 4.1 dar.  

Im Plangebiet wird der Immissionsrichtwert für Wohngebiete (und Mischgebiete MI) von 
10 % überwiegend eingehalten.  

In einem ca. 20 m breiten südwestlichen Streifen des Plangebiets wird der Immissionsricht-
wert für Wohngebiete (und Mischgebiete MI) von 10 % der Jahresstunden größtenteils 
überschritten, teilweise auch der Immissionsrichtwert für Dorfgebiete MD von 15 % der Jah-
resstunden (für Tierhaltungsanlagen). Das vorliegende Bebauungskonzept [16] sieht inner-
halb dieses Streifens zwei Einfamilienhäuser vor, an denen der Immissionsrichtwert für 
Dorfgebiete nur an der nordöstlichen Fassade eingehalten würde.   

In einem weiteren Bereich im Südwesten des Plangebiets wird der Immissionsrichtwert für 
Wohngebiete von 10 % ebenfalls geringfügig überschritten, der Immissionsrichtwert für 
Dorfgebiete MD von 15 % der Jahresstunden (für Tierhaltungsanlagen) aber sicher einge-
halten (siehe Rasterkarte). Dies betrifft eine Doppelhaushälfte (mit Geruchshäufigkeiten bis 
12 % der Jahresstunden) und die südwestliche Fassade eines Einfamilienhauses (Geruchs-
häufigkeiten bis 11 % der Jahresstunden).  

7. Zusammenfassung und Bewertung 

Die Stadt Elmshorn plant mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 186 „Wohngebiet 
Wilhelmstraße“ an der Wilhelmstraße 4-6 die Entwicklung einer neuen Wohngebietsfläche.  

Im Umfeld des geplanten Wohngebiets Betriebes befinden sich drei landwirtschaftliche Be-
triebe mit Pferdehaltungen, von denen einer zusätzlich Rinder hält.  

Im Rahmen der Bauleitplanung ist der Schutz vor Geruchsimmissionen sicherzustellen.  

Die Beurteilung erfolgt auf Grundlage der Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL) des Landes 
Schleswig-Holstein. Die Berechnung der Geruchsstundenhäufigkeiten erfolgte mit dem ge-
mäß GIRL empfohlenen Modell AUSTAL2000 unter Berücksichtigung der meteorologi-
schen Verhältnisse. 

Für die Pferdehaltungen wurde wie für die Rinderhaltung ein tierartspezifischer Gewich-
tungsfaktor 0,5 in Hinblick auf eine sachgerechte Beurteilung der vorliegenden Situation 
festgelegt. Dies begründet sich aus der Überlagerung der Immissionen aus Rinder- und 
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Pferdehaltungen und der Erfahrung, dass die Gerüche der Pferdehaltung in der Regel we-
niger belästigend sind als die der Rinderhaltung. 

Weitere gewerbliche oder industrielle Anlagen, von denen Geruchsemissionen ausgehen, 
sind im Umfeld der geplanten Anlage nicht vorhanden.  

Zusammenfassend ist festzustellen, dass im Bereich der geplanten schutzbedürftigen Nut-
zungen der für allgemeine Wohngebiete heranzuziehende Immissionswert von 0,10 (ent-
spricht 10 % der Jahresstunden) überwiegend eingehalten wird.  

In einem ca. 20 m breiten südwestlichen Streifen des Plangebiets wird der Immissionsricht-
wert für Wohngebiete (und Mischgebiete MI) von 10 % der Jahresstunden größtenteils 
überschritten, teilweise auch der Immissionsrichtwert für Dorfgebiete MD von 15 % der Jah-
resstunden (für Tierhaltungsanlagen). Das vorliegende Bebauungskonzept sieht innerhalb 
dieses Streifens zwei Einfamilienhäuser vor, an denen der Immissionsrichtwert für Dorfge-
biete nur an der nordöstlichen Fassade eingehalten würde.  

In einem weiteren Bereich im Südwesten des Plangebiets wird der Immissionsrichtwert für 
Wohngebiete von 10 % ebenfalls geringfügig überschritten, der Immissionsrichtwert für 
Dorfgebiete MD von 15 % der Jahresstunden (für Tierhaltungsanlagen) aber sicher einge-
halten. Dies betrifft eine Doppelhaushälfte (mit Geruchshäufigkeiten bis 12 % der Jahres-
stunden) und die südwestliche Fassade eines Einfamilienhauses (Geruchshäufigkeiten bis 
11 % der Jahresstunden). Diese Überschreitungen des Immissionsrichtwerts für Wohnge-
biete halten wir für abwägungsfähig, da südwestlich an den Plangeltungsbereich unmittel-
bar Pferdehaltungen angrenzen.  

Wo der Immissionsrichtwert für Dorfgebiete von 0,15 überschritten wird, sollten keine Bau-
grenzen für Wohnbebauung ausgewiesen werden.  

Der Schutz der geplanten Wohnnutzungen vor Belästigungen durch Geruchsimmissionen 
ist dann sichergestellt. 

 

Bargteheide, den 29. Juli 2015 

erstellt durch:   geprüft durch:  

Dipl.-Phys. Dr. Olaf Peschel Dipl.-Phys. Dr. Bernd Burandt  
Projektingenieur  Geschäftsführender Gesellschafter 
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A 1 Lagepläne 

A 1.1 Rechengebiete, Maßstab 1: 4.000 
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A 1.2 Plangebiet, Maßstab 1: 1.500 
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A 2 Geruchsemissionen  

A 2.1 Emissionen der landwirtschaftlichen Betriebe  

 

  

Sp 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9
Tier-
zahl

Fläche
Stunden
pro Jahr

Gesamt-
Emission

GV/Tier GV m² GE/(s*GV) GE/(s*m²) MGE/h GE/s h 1 MGE/a
1 Betrieb Greve-Rijkens
2 Pferdehaltung O
3 Pferde über 3 J. 9 1,10 9,9 10 0,356 99,0 8.760 3.122,1
4 Pferdehaltung NO
5 Pferde 0,5 bis 3 J. 5 0,70 3,5 10 0,126 35,0 8.760 1.103,8
6 Pferdehaltung Reithalle
7 Pferde über 3 J. 10 1,10 11,0 10 0,396 110,0 8.760 3.469,0
8 Pferdehaltung SW
9 Pferde 0,5 - 3 J. 15 0,70 10,5 10 0,378 105,0 8.760 3.311,3

10 Pferdehaltung Reithalle
11 Pferde über 3 J. 12 1,10 13,2 10 0,475 132,0 8.760 4.162,8
12 Pferdehaltung S
13 Pferde über 3 J. 18 1,10 19,8 10 0,713 198,0 8.760 6.244,1
14 Pferdehaltung Offenstall
15 Pferde 0,5 - 3 J. 7 0,70 4,9 10 0,176 49,0 8.760 1.545,3
16 Festmist
17 Festmist 50 3 0,540 150,0 8.760 4.730,4
18 Gesamt Greve-Rijkens 76 73 50 3,161 878,0 8.760 27.688,6
19 Betrieb Thormählen
20 Rinderhaltung Mitte
21 w. Rinder über 2 J. 50 1,20 60,0 12 2,592 720,0 8.760 22.705,9
22 w. Rinder 1 - 2 J. 30 0,60 18,0 12 0,778 216,0 8.760 6.811,8
23 Rinderhaltung Mitte 80 78,0 3,370 936,0 8.760 29.517,7
24 Pferdehaltung NO
25 Pferde über 3 J. 30 1,10 33,0 10 1,188 330,0 8.760 10.406,9
26 Pferdehaltung N
27 Pferde über 3 J. 20 1,10 22,0 10 0,792 220,0 8.760 6.937,9
28 Pferdehaltung Reithalle
29 Pferde über 3 J. 8 1,10 8,8 10 0,317 88,0 8.760 2.775,2
30 Rinderhaltung SW
31 w. Rinder über 2 J. 15 1,20 18,0 12 0,778 216,0 8.760 6.811,8
32 w. Rinder 1 - 2 J. 15 0,60 9,0 12 0,389 108,0 8.760 3.405,9
33 Rinderhaltung SW 30 27,0 1,166 324,0 8.760 10.217,7
34 Rinderhaltung SO
35 w. Rinder 0,5 - 1 J. 15 0,40 6,0 12 0,259 72,0 8.760 2.270,6
36 Rinder bis 0,5 J. 15 0,19 2,9 12 0,123 34,2 8.760 1.078,5
37 Rinderhaltung SO 30 8,9 0,382 106,2 8.760 3.349,1
38 Pferdehaltung SO
39 Pferde über 3 J. 6 1,10 6,6 10 0,238 66,0 8.760 2.081,4
40 Silage
41 Mischsilage 30 4 0,432 120,0 8.760 3.784,3
42 Festmist
43 Festmist NW 80 3 0,864 240,0 8.760 7.568,6
44 Festmist SO 25 3 0,270 75,0 8.760 2.365,2
45 Gesamt Festmist 105 1,134 315,0 8.760 9.933,8
46 Gesamt Thormählen 204 184,3 135 9,019 2.505,2 8.760 79.004,0
47 Betrieb Verband Pferdezüchter
48 Pferdehaltung SO
49 Pferde über 3 J. 20 1,10 22,0 10 0,792 220,0 8.760 6.937,9
50 Pferdehaltung Reithalle
51 Pferde über 3 J. 86 1,10 94,6 10 3,406 946,0 8.760 29.833,1
52 Gesamt Verband Pferdezüch 106 116,6 4,198 1.166,0 8.760 36.771,0
53 Gesamt Betriebe 386 373,7 185 16,377 4.549,2 8.760 143.463,6

1 entsprechend  365 × 24 h = 8.760 h für das zugrunde gelegte Jahr 2005 

Emission
Ze Quelle

Viehbestand
Emissions-

faktor
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A 2.2 Quellenmodell 

 

 

 

 

 

  

Sp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Quellenart Höhe Fläche
Stunden
pro Jahr

Gesamt-
Emission

Gewichtungs-
faktor

m m² MGE/h GE/s h MGE/a
1 Betrieb Greve-Rijkens
2 Pferdehaltung q1 Volumenquelle 2,0 416 0,356 99,0 8.760 3.122,1 0,5
3 Pferdehaltung q2 Volumenquelle 2,0 160 0,126 35,0 8.760 1.103,8 0,5
4 Pferdehaltung q3 Volumenquelle 2,0 121 0,396 110,0 8.760 3.469,0 0,5
5 Pferdehaltung q4 Volumenquelle 2,0 26 0,378 105,0 8.760 3.311,3 0,5
6 Pferdehaltung q5 Volumenquelle 2,0 375 0,475 132,0 8.760 4.162,8 0,5
7 Pferdehaltung q6 Volumenquelle 2,0 431 0,713 198,0 8.760 6.244,1 0,5
8 Pferdehaltung q7 Volumenquelle 2,0 100 0,176 49,0 8.760 1.545,3 0,5
9 Festmist q8 Flächenquelle 1,0 50 0,540 150,0 8.760 4.730,4 0,5

10 Gesamt Greve-Rijkens 3,161 878,0 27.688,6
11 Betrieb Thormählen
12 Rinderhaltung q9 Volumenquelle 6,0 641 3,370 936,0 8.760 29.517,7 0,5
13 Pferdehaltung q10 Volumenquelle 2,0 559 1,188 330,0 8.760 10.406,9 0,5
14 Pferdehaltung q11 Volumenquelle 2,0 454 0,792 220,0 8.760 6.937,9 0,5
15 Pferdehaltung q12 Volumenquelle 2,0 275 0,317 88,0 8.760 2.775,2 0,5
16 Rinderhaltung q13 Volumenquelle 2,0 197 1,166 324,0 8.760 10.217,7 0,5
17 Rinderhaltung q14 Volumenquelle 2,0 195 0,382 106,2 8.760 3.349,1 0,5
18 Pferdehaltung q15 Volumenquelle 2,0 184 0,238 66,0 8.760 2.081,4 0,5
19 Silage q16 vert. Flächenquelle 4,0 30 0,432 120,0 8.760 3.784,3 1,0
20 Festmist q17 Flächenquelle 1,0 80 0,864 240,0 8.760 7.568,6 0,5
21 Festmist q18 Flächenquelle 1,0 25 0,270 75,0 8.760 2.365,2 0,5
22 Gesamt Thormählen 9,019 2.505,2 79.004,0
23 Betrieb Verband Pferdezüchter
24 Pferdehaltung q19 Volumenquelle 2,0 724 0,792 220,0 8.760 6.937,9 0,5
25 Pferdehaltung q20 Volumenquelle 2,0 5.299 3,406 946,0 8.760 29.833,1 0,5
26 Gesamt Verband Pferdezüchter 4,198 1.166,0 36.771,0
27 Gesamt Betriebe 16,377 4.549,2 143.463,6

Emission
Ze Quelle



VI 

Proj.Nr.: 15118.02 

Anlage zur Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 186 der 

Stadt Elmshorn  

 

15118.02 bericht ou.docx 29. Juli 2015 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 29. Juli 2015 

A 3 Windrichtungshäufigkeitsverteilungen (Standort 
Itzehoe, repräsentatives Jahr 2006) 

A 3.1 Windrichtungsverteilung im Jahresmittel 
(Anteil an Gesamtjahresstunden) 

 

A 3.2 Verteilung der Ausbreitungsklassen 
(Anteil an Gesamtjahresstunden) 

6 %

10 %

4 %

2 %

N

W O

S

8 %

I II III/1 III/2 IV V
sehr stabil stabil indifferent indifferent labil sehr labil

[m/s] leicht stabil leicht labil
0-1 7,02 % 4,12 % 1,49 % 0,49 % 0,68 % 0,07 %
1,5 2,60 % 2,58 % 1,69 % 1,17 % 0,65 % 0,44 %
2 1,54 % 2,85 % 2,60 % 1,15 % 0,66 % 0,37 %
3 0,13 % 4,44 % 15,07 % 6,29 % 2,03 % 1,41 %

4-5 0,00 % 0,00 % 16,57 % 3,82 % 1,19 % 0,32 %
6 0,00 % 0,00 % 9,00 % 1,14 % 0,41 % 0,09 %

7-8 0,00 % 0,00 % 3,86 % 0,27 % 0,14 % 0,00 %
9 0,00 % 0,00 % 1,29 % 0,07 % 0,00 % 0,00 %

>10 0,00 % 0,00 % 0,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Summe 11,28 % 14,00 % 51,86 % 14,39 % 5,76 % 2,71 %

AusbreitungsklasseWindge-      
schwindig-   

keit



Anlage zur Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 186 der 

Stadt Elmshorn  

 VII

Proj.Nr.: 15118.02

 

LAIRM CONSULT GmbH 29. Juli 2015 15118.02 bericht ou.docx  
 gedruckt: 29. Juli 2015 

A 3.3 Berechnungsprotokoll (AUSTAL2000) 

 



VIII 

Proj.Nr.: 15118.02 

Anlage zur Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 186 der 

Stadt Elmshorn  

 

15118.02 bericht ou.docx 29. Juli 2015 LAIRM CONSULT GmbH  
   gedruckt: 29. Juli 2015 

 

  



Anlage zur Geruchsimmissionsprognose zum Bebauungsplan Nr. 186 der 

Stadt Elmshorn  

 IX

Proj.Nr.: 15118.02

 

LAIRM CONSULT GmbH 29. Juli 2015 15118.02 bericht ou.docx  
 gedruckt: 29. Juli 2015 

A 4 Häufigkeitsverteilung der Geruchsstunden 

A 4.1 Geruchsimmissionen IGb (mit Gewichtungsfaktoren), 
Maßstab 1: 1.500 

 





















































































































































 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erschließung des Bebauungsgebietes Nr. 186  
in der Stadt Elmshorn, Kreis Pinneberg 

Wasserwirtschaftliches Konzept 

Bearbeiter/in

Katrin Meyer 
Diplom-Ingenieurin 

Elmshorn, den 25.09.2015 

Auftraggeber/in 

NCC Deutschland GmbH 
Moorfuhrtweg 17 
22301 Hamburg 

Kurt-Wagener-Str. 15 
25537 Elmshorn 
Tel. 04121· 46915 - 0 
www.ing-reese-wulff.de 



NCC Deutschland GmbH Bebauungsgebiet Nr. 186, Elmshorn 

Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH 

O:\Daten\13130_1\Wasserwirtschaft\2_Vorplanung\Endfassung_150925\Deckblaetter_150925.docx 

Anlagenverzeichnis zum Erläuterungsbericht  

Anlage 1 Wassertechnische Berechnungen    
     
Anlage 2 Baugrundvorerkundung    
    
Planunterlagen 
Anlage 3 Übersichtskarte Blatt Nr. 1 M 1:25.000 
     
Anlage 4 Übersichtsplan Blatt Nr. 1 M 1:5.000 
     
Anlage 5 Lageplan Oberflächenentwässerung Blatt Nr. 1 M 1:500 
     
Anlage 6 Lageplan Schmutzwasserkanal Blatt Nr. 1 M 1:500 
     
     

 



NCC Deutschland GmbH Bebauungsgebiet Nr. 186, Elmshorn 

Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH 

 
 
 

 

 
 

Erschließung des Bebauungsgebietes Nr. 186  
in der Stadt Elmshorn, Kreis Pinneberg 

Erläuterungsbericht 



NCC Deutschland GmbH Bebauungsgebiet Nr. 186, Elmshorn 

Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH 25.09.2015 1 

Inhalt O:\Daten\13130_1\Wasserwirtschaft\2_Vorplanung\Endfassung_150925\Erlaeuterungsbericht_150925.doc 

1 Wassertechnische Berechnung 2

1.1 Veranlassung 2

1.2 Grundlagen 2

1.2.1 Örtlichkeit 2

1.2.2 Topografie 3

1.2.3 Baugrund 3

1.2.4 Bestand Kanalisation 3

1.2.5 Geplante Erschließung 3

1.3 Konzeption Oberflächenentwässerung 4

1.3.1 Variantenbetrachtung 4

1.3.2 Entwässerung der öffentliche Verkehrsflächen 5

1.3.3 Grundstücksentwässerung 5

1.3.4 Pflege und Unterhaltung 6

1.3.5 Genehmigungsfähigkeit / Leitungsrechte 6

1.4 Konzeption Abwasserentsorgung 6

1.5 Zusammenfassung 7

 

 



NCC Deutschland GmbH Bebauungsgebiet Nr. 186, Elmshorn 

Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH 25.09.2015 2 

1 Wassertechnische Berechnung 

1.1 Veranlassung 
Die Stadt Elmshorn hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 186 in Auftrag gegeben. Der 

Bebauungsplan dient der Ausweisung eines Wohngebietes auf einer Fläche von insgesamt rd. 

1,8 ha zur Erschließung von ca. 30 Grundstücken.  

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes erfolgt über die Wilhelmstraße. Das Plangebiet 

selbst wird über eine Stichstraße mit Wendeanlage erschlossen.  

Es ist vorgesehen das Oberflächenwasser der privaten Grundstücke direkt auf den Grundstü-

cken zu versickern. Das Oberflächenwasser der öffentlichen Flächen wird im Freigefällekanal 

ungedrosselt dem öffentlichen Kanal in der Westerstraße zugeführt und weiter in Richtung 

Deichwettern geleitet.  

Die Abwasserentsorgung erfolgt im Bebauungsgebiet Nr. 186 über einen Freigefällekanal mit 

Anbindung an die bestehende Kanalisation in der Wilhelmstraße.  

Die vorliegende Unterlage beinhaltet das wasserwirtschaftliche Konzept für die Oberflächen-

entwässerung und Abwasserentsorgung mit dem Ziel, die Entwässerung sicherzustellen und 

die hierfür erforderlichen Trassen und Flächen frühzeitig im Bebauungsplan zu verankern. Die 

Inhalte wurden mit der Stadt Elmshorn sowie der Stadtentwässerung Elmshorn abgestimmt. 

1.2 Grundlagen 

1.2.1 Örtlichkeit 

Das Erschließungsgebiet zum Bebauungsplan Nr. 186 umfasst die Flurstücke 27/3 und 33/1 

sowie den südlichen Teil des Flurstückes 32 der Gemarkung Elmshorn. Die Fläche wird be-

grenzt durch: 

 Wald- und Kleingartenflächen im Nordwesten, 

 Wohngrundstücke im Nordosten, 

 Die Wilhelmstraße / Kreuzungsbereich Westerstraße mit angrenzender Wohnbebau-

ung 

 und den Flächen des Verbandes der Züchter der Holsteiner Pferde im Südosten sowie 

 ein gewerblich genutztes Grundstück (Pferdehof) im Südwesten. Die Flächen im Plan-

gebiet werden derzeit landwirtschaftlich genutzt. 

Es handelt sich um ein Wohngrundstück, das im südwestlichen Bereich mit einer eingeschos-

sigen Villa bebaut ist. Im Südosten befindet sich außerdem ein seit Jahrzehnten leerstehen-

des eingeschossiges Wohnhaus. Teilbereiche der Grundstücksflächen weisen einen dichten 

Baumbestand auf, der als Wald im Sinne des Landeswaldgesetzes zu klassifizieren ist. Au-

ßerdem sind auf den übrigen Gartenflächen erhaltenswerte Einzelbäume anzutreffen. 
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1.2.2 Topografie 

Für das Plangebiet wurde eine Bestandsvermessung vorgenommen (Vermessungsbüro Dipl. 

Ing. Merten Radeleff & Kerstin Lott GbR, März 2015). Das Gelände hat im Bereich der Wil-

helmstraße Geländehöhen von 2,30 bis ca. 2,70 mNN und im nordwestlichen Raum den Tief-

punkt mit bis zu 0,80 mNN. Die nördliche Ecke des Geltungsbereiches hat ein Niveau von 

1,70 bis ca. 2,00 mNN. 

1.2.3 Baugrund 

Der Boden im Plangebiet wurde im Rahmen einer Baugrundvorerkundung untersucht (Büro 

für Baugrunderkundung und Geotechnik A. Kion 26.08.2015). Zusammenfassend kommt der 

Gutachter zu folgenden Ergebnissen: 

Der Untergrund wurde am 03.02.2015 durch 14 Rammkernsondierbohrungen aufgeschlossen. 

Der Baugrund besteht aus Mutterböden, mitteldicht gelagertem Sand und organischen Abla-

gerungen aus Mudde und Torf. Es wurden Wasserstände zwischen 2.85 m bis 0.00 m u. GOK 

gemessen. Für den Rohrleitungsbau sind Wasserhaltungsmaßnahmen einzuplanen.  

Eine Versickerung von Oberflächenwasser nach ATV – DVWK – A 138 ist nur mit weiteren 

Baumaßnahmen und umfangreichen Aufschüttungen zu empfehlen.  

Es wurden Durchlässigkeitsbeiwerte von kf = 1,02 x 10-4 bis 9,76 x 10-5 ermittelt. 

Die vollständige Baugrunderkundung ist der Anlage 2 zu entnehmen. 

1.2.4 Bestand Kanalisation 

In der Straße Wilhelmstraße verläuft ein Schmutzwasserfreispiegelkanal aus Steinzeug DN 

300 in einer Tiefenlage von ca. 2,10 m (Sohlhöhe 0,66 mNN).  Das anfallende Schmutzwasser 

wird in nordöstliche Richtung abgeleitet. 

Des Weiteren befindet sich in der Wilhelmstraße ein Regenwasserkanal B DN 300 mit einer 

Sohlhöhe von ca. 1,70 mNN. Da dieser für eine Anbindung des geplanten Erschließungsge-

bietes zu hoch liegt und zudem bereits hydraulisch ausgelastet ist, ist eine Anbindung weiterer 

Flächen ohne unverhältnismäßigem Aufwand (Neuverlegung des RW-Kanals in der Wilhelm-

straße) nicht möglich.  

In der Westerstraße befindet sich ein Regenwasserkanal B DN 600 mit Sohlhöhen von 

1,23 mNN. Das anfallende Oberflächenwasser wird in nordöstliche Richtung abgeleitet und 

dem Verbandsgewässer Deichwettern zugeführt. Einer Ableitung des anfallenden Oberflä-

chenwassers aus dem geplanten Erschließungsgebiet über den RW-Kanal in der Westerstra-

ße und weiter in die Deichwettern wird sowohl vom Sielverband Wisch-Kurzenmoor als auch 

von der Stadtentwässerung Elmshorn zugestimmt. 

1.2.5 Geplante Erschließung 

Die verkehrliche Anbindung des Plangebietes an das örtliche Straßennetz erfolgt über die 

Straße Wilhelmstraße. Die Erschließungsstraße wird als Stichstraße mit Wendeanlage ausge-

baut. Dimensioniert wird der Straßenquerschnitt für den Begegnungsfall PKW-LKW. Nach 



NCC Deutschland GmbH Bebauungsgebiet Nr. 186, Elmshorn 

Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH 25.09.2015 4 

derzeitigem Planungsstand wird davon ausgegangen, dass die öffentlichen Verkehrsflächen 

gepflastert hergestellt werden.  

1.3 Konzeption Oberflächenentwässerung 

1.3.1 Variantenbetrachtung 

Im Zuge der Abstimmungen und Bearbeitung zum vorliegenden wasserwirtschaftlichen Kon-

zept wurden insgesamt 3 Varianten zur Ableitung des Oberflächenwassers untersucht. 

1. Ableitung des Oberflächenwassers in südöstliche Richtung mit Anschluss an den RW-

Kanal in der Westerstraße. 

2. Ableitung des Oberflächenwassers in nordöstliche Richtung über das Gelände eines 

Schrebergartenvereins mit direktem Anschluss an das Verbandsgewässer Deichwettern. 

3. Ableitung des Oberflächenwassers in nordwestliche Richtung zur Heinrich-Hertz-Straße. 

Variante 1 

Um das Oberflächenwasser des Bebauungsgebietes im Freigefällekanal an den vorhandenen 

Kanal in der Westerstraße anzubinden, ist der nordwestliche Bereich des Gebietes auf ca. 

2,50 mNN zu erhöhen. Diese flächige zusätzliche Geländeerhöhung von 0,00 bis ca. 1,20 m 

kann genutzt werden, um das Oberflächenwasser der Grundstücke mit ausreichendem Ab-

stand zum Grundwasserleiter zu versickern. Das Oberflächenwasser der öffentlichen Ver-

kehrsflächen wird über Straßenabläufe dem Freigefällekanal zugeführt und ungedrosselt in 

den RW-Kanal in der Westerstraße geleitet. Durch die Erhöhung des Geländes auf ca. 2,50 

mNN kann auf eine Schmutzwasserpumpstation verzichtet werden und das Abwasser im 

Freigefällekanal dem öffentlichen Kanal in der Wilhelmstraße zugeführt werden. 

Variante 2 

Um das Oberflächenwasser des Bebauungsgebietes im Freigefällekanal über die Flächen des 

Schrebergartenvereins zur Deichwettern zu führen, ist der nordwestliche Bereich des Gebie-

tes auf ca. 1,75 mNN zu erhöhen. Die zusätzliche Geländeerhöhung von ca. 60 cm kann (im 

Vergleich zu Variante 1) nicht vollflächig eine Versickerung auf den privaten Grundstücken 

sicherstellen, so dass einige Grundstücke einen Anschluss an den öffentlichen Kanal erhalten 

müssen. Das Oberflächenwasser dieser Grundstücke und der öffentlichen Verkehrsflächen 

wird ungedrosselt in die Deichwettern geleitet. 

Des Weiteren ist für die Ableitung des Schmutzwassers zusätzlich die Errichtung einer 

Schmutzwasserpumpstation erforderlich. 

In Abstimmung mit der Stadt Elmshorn und der Stadtentwässerung wird, aufgrund der prob-

lematischen Eigentumsverhältnisse und der fehlenden positiven Effekte, die Variante 2 nicht 

weiter verfolgt.  

Variante 3 

Aufgrund der fehlenden Kapazität der Vorflut in der Heinrich-Hertz-Straße und ungünstigen 

topographischen Verhältnissen wurde die Variante 3 nach kurzer Abstimmung verworfen. Zu-

dem ist die Grundstücksquerung eines Dritten erforderlich. 

In Abstimmung mit der Stadt Elmshorn und der Stadtentwässerung wird die Variante 1 im vor-

liegenden wasserwirtschaftlichen Konzept weiter verfolgt und erläutert. 
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1.3.2 Entwässerung der öffentliche Verkehrsflächen 

Die öffentlichen Verkehrsflächen leiten über das Längsgefälle das anfallende Oberflächen-

wasser zu den Straßenabläufen und weiter in den geplanten Regenwasserkanal. Der geplante 

Kanal leitet das Oberflächenwasser weiter ungedrosselt in den Regenwasserkanal der Wes-

terstraße. Zum Bau der Freigefälleleitung ist das nordwestliche Gelände um 0 bis ca. 1,20 m 

zu erhöhen. Die zu erhaltenden Eichen im Zentrum des Gebietes werden hierbei ausgespart. 

Das vorliegende Konzept berücksichtigt eine Mindestrohrüberdeckung von 0,60 m. 

Nähere Angaben sind dem Lageplan Oberflächenentwässerung (Anlage 5) zu entnehmen. 

Einleitmenge 

Das in dem Plangebiet anfallende Oberflächenwasser der öffentlichen Flächen wird unge-

drosselt in den Regenwasserkanal DN 600 in der Westerstraße eingeleitet. 

Gemäß den technischen Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwas-

serbehandlung bei Trennkanalisation ist als Mindestdurchmesser ein Kreisquerschnitt von DN 

300 anzusetzen. Um die Aufschüttung im Gebiet so gering wie möglich zu halten wird jedoch 

hier ein Mindestquerschnitt von DN 250 angesetzt. Der Regenwasserkanal ist für eine Regen-

spende r15(5) = 169,9 l/sxha bemessen.  Nach derzeitiger Planung wird davon ausgegangen, 

dass die öffentlichen Verkehrsflächen (ca. 1.657 m²) mit Pflaster hergestellt werden. In der 

Dimensionierung der Regenwasserkanäle wird daher ein Abflussbeiwert von 0,75 angesetzt. 

Unter Berücksichtigung der o. g. Eingangswerte beträgt die Einleitmenge in den Anschlusska-

nal ca. 21 l/s. 

Nach den technischen Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur Regenwasser-

behandlung bei Trennkanalisation ist das in allgemeinen Wohngebieten anfallende Oberflä-

chenwasser als gering verschmutzt einzustufen und bedarf keiner Regenwasserbehandlung. 

Ableitung 

Der geplante Regenwasserkanal wird in DN 250 bzw. DN 300 mit einem Minimalgefälle von 

0,1% verlegt. Die genaue Dimensionierung ist der Anlage 1 zu entnehmen. 

Da das geplante Erschließungsgebiet tiefer liegt als das sonstige nähere Einzugsgebiet des 

Anschlusskanals, ist das Bebauungsgebiet vor Rückstau aus dem Hauptkanal zu schützen. 

Dieses erfolgt durch den Einbau einer Rückstauklappe in Schacht R3. In Abhängigkeit von 

den geplanten Straßenhöhen ist zudem bei Schacht R2 und R3 eine druckwasserdichte 

Schachtabdeckung vorzusehen. 

1.3.3 Grundstücksentwässerung 

Die privaten Grundstücke werden das anfallende Oberflächenwasser komplett auf den Grund-

stücken versickern. Der Abstand der Geländeoberkante zum gemessenen Grundwasserspie-

gel beträgt durch die erforderliche Geländeerhöhung 1,60 m bis 2,85 m. Bei dem genannten 

Abstand ist zu berücksichtigen, dass die Baugrunduntersuchung am 03.02.2015 nach einer 

langanhaltenden Regenperiode (Dez. 2014 bis Ende Jan. 2015) durchgeführt wurde. Der mitt-

lere Grundwasserspiegel wird somit dementsprechend tiefer liegen. 

Der Abstand zwischen GOK und Grundwasserspiegel lässt nur eine Muldenversickerung, 

Mulden-Rigolen-Versickerung, oder ähnliches zu. Eine Schachtversickerung ist aufgrund des 
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nach DWA-A 138 einzuhaltenden Mindestabstandes von 1,00 m zum mittleren Grundwasser-

spiegel nicht möglich. 

Das Oberflächenwasser der privaten Stichwege ist ebenfalls auf den Grundstücken zu versi-

ckern. Dieses erfolgt voraussichtlich durch eine wegbegleitende Sickermulde. Für Versicke-

rungseinrichtung und Stichweg ist auf den Privatgrundstücken ein entsprechendes Geh-, 

Fahr- und Leitungsrecht eintragen zu lassen. 

Die Dimensionierung der privaten Versickerungseinrichtungen erfolgt nach DWA-A 138 "Pla-

nung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser". In Anlage 1 

wurde für Grundstück 2 (400m²) und Grundstück 6 (800m²) exemplarisch die Versickerungs-

einrichtungen dimensioniert. 

1.3.4 Pflege und Unterhaltung 

Die Pflege und Unterhaltung des öffentlichen Regenwasserkanals obliegt der Stadtentwässe-

rung Elmshorn. Die privaten Versickerungseinrichtungen sind durch den Grundstückseigen-

tümer zu pflegen und zu unterhalten  

1.3.5 Genehmigungsfähigkeit / Leitungsrechte 

Der geplante öffentliche Regenwasserkanal verläuft zwischen Schacht R1 und R3 teilweise 

über Privatgrund. Für Wartung und Unterhaltung ist auf den Privatgrundstücken (Nr. 27 bis Nr. 

30) für die Stadtentwässerung Elmshorn ein entsprechendes Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht 

eintragen zu lassen. Damit die Zugänglichkeit zu Schacht R2 auch für Spülfahrzeuge der 

Stadtentwässerung Elmshorn gewährleistet wird, wird dieses Leitungsrecht im Anschlussbe-

reich zur Erschließungsstraße aufgeweitet und ist zusätzlich zu befestigen. 

Für die privaten Versickerungseinrichtungen entlang der Stichwege ist auf den Privatgrund-

stücken ein entsprechendes Geh-, Fahr- und Leitungsrecht eintragen zu lassen. Des Weiteren 

ist für die privaten Versickerungseinrichtungen durch den Bauherrn vor Baubeginn ein Ent-

wässerungsantrag bei der Stadtentwässerung Elmshorn einzureichen.  

1.4 Konzeption Abwasserentsorgung 
Das im Plangebiet anfallende Abwasser wird über Freigefälleleitungen gesammelt und dem 

öffentlichen Schmutzwasserkanal DN 300 Stz in der Wilhelmstraße zugeführt.  

Die Freigefälleleitungen im Plangebiet verlaufen in Tiefenlagen von ca. 1,10 m bis 2,40 m und 

weisen Gefälle von 0,40 bis 0,50 % auf. Die Tiefenlagen und eher flachen Neigungen ergeben 

sich aus der Höhenlage des Anschlusspunktes und den anstehenden Geländehöhen. Nähere 

Angaben sind dem Lageplan Schmutzwasserkanal (Anlage 6) zu entnehmen. 
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1.5 Zusammenfassung 
Für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 186 der Stadt Elmshorn wurde ein wasserwirt-

schaftliches Konzept für die Oberflächenentwässerung und die Abwasserentsorgung erstellt. 

Für die öffentliche Oberflächenentwässerung wurde ein Freigefällekanal mit Anschluss an den 

RW-Kanal in der Westerstraße konzipiert. Das Oberflächenwasser der privaten Flächen wird 

über Mulden und Mulden-Rigolen versickert und dem Grundwasserleiter zugeführt. 

Das anfallende Schmutzwasser wird über Freigefälleleitungen gesammelt und dem vorhande-

nen Schmutzwasserkanal  in der Wilhemstraße zugeführt. 

Das wasserwirtschaftliche Konzept wurde mit der Stadt Elmshorn und der Stadtentwässerung 

Elmshorn abgestimmt.  

Aufgestellt: Elmshorn, den 25.09.2015 

Ingenieurgemeinschaft 
Reese + Wulff GmbH 

Dipl.-Ing. Katrin Meyer 
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Erschließung des Bebauungsgebietes Nr. 186  
in der Stadt Elmshorn, Kreis Pinneberg 
 

Anlage 1: 
Wassertechnische Berechnungen 
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Wohngebiet Straße gepfl. wassergeb. 
Befestigung

Grünfläche landwirtschaftl. 
Fläche

A1 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,49
A2 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05

Summen 0,54

Wohngebiet Straße gepfl. wassergeb. Grünfläche landwirtschaftl. 
Fläche

Ym 0,3 0,75 0,6 0,4 0,025
A1 0,000 0,085 0,000 0,000 0,00 0,085
A2 0,000 0,040 0,000 0,000 0,00 0,040

Summen 0,124

Au [ha]
Regenspende 

[l/sxha]

A1 0,085 169,900 14,386
A2 0,040 169,900 6,728

Summen 21,114

Befestigte Fläche

en\13130_1\Wasserwirtschaft\2_Vorplanung\Endfassung_150925\[Dimensionierung_Oberflaechenentwaesserung_150925.xls]Flaechen

Erschließung des Bebbaungsgebietes Nr. 186 in der Stadt Elmshorn, 
Kreis Pinneberg

Flächenzusammenstellung
Einzugs-
gebiets-
nummer

Flächenanteile A (ha)

A gesamt 

Einzugs-
gebiets-
nummer

Flächenanteile Au (ha)

Au gesamt 

Abfluss
Einzugs-
gebiets-
nummer

vorh. Abfluss

Q vorh [l/s]

Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH Seite 1 von 6
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Rohrleitung DN 250
Energiegefälle 0,10 %

Durchmesser 250,00 mm
Bemessungsabfluss 14,23 l/s

Betriebsrauheit 1,50 mm

kin.Viskosität 1,30E-06 m²/s
Fließquerschnitt 0,05 m²

k/d 0,006 -

Fließgeschwindigkeit 0,38 m/s

Abflusskapazität 18,87 l/s

> Bemessungsabfluss 14,23 l/s

Rohrleitung DN 300
Energiegefälle 0,10 %

Durchmesser 300,00 mm
Bemessungsabfluss 21,11 l/s

Betriebsrauheit 1,50 mm

kin.Viskosität 1,30E-06 m²/s
Fließquerschnitt 0,07 m²

k/d 0,005 -

Fließgeschwindigkeit 0,43 m/s

Abflusskapazität 30,66 l/s

> Bemessungsabfluss 21,11 l/s

Zur Berechnung der Abflusskapazität wurden Tabellenwerte herangezogen (Bautabellen für Ingenieure, 

Erschließung des Bebbaungsgebietes Nr. 186 in der Stadt Elmshorn, 
Kreis Pinneberg
Der Nachweis für Rohrleitungen ist erbracht, wenn die errechnete Abflusskapazität größer als der 
Bemessungsabfluss ist.

Für Rohrleitungen wird mit einer Betriebsrauheit von 1,5 mm gerechnet. Hierdurch wird eine Rohrleitung 
nach mehrjährigem Gebrauch dargestellt.

Zur Berechnung der Abflusskapazität wurden Tabellenwerte herangezogen (Bautabellen für Ingenieure, 

Ingenieurgemeinschaft Reese + Wulff GmbH Seite 2 von 6
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Bemessung einer Mulden-Rigolen-Versickerung

Beispiel Grundstück 2

Eingangsgrößen

Gesamtfläche ohne Stichweg ca. A E 370,00 m²

Reduzierte angeschlossene Fläche A u 166,50 m²
Bemessungswiederkehrzeit T 2,00 a

A Bemessung der Mulde
Eingangsgrößen

Bodenart der gesättigten Zone der Mulde Sand (S)
Durchlässigkeit kf 5,00E-05 m/s

gewählte Dimension der Mulde Länge lMulde 8,00 m

Breite bMulde 2,30 m

Muldeneinstauhöhe zM 0,25 m

Freibord hBord 0,05 m
mittlere Böschungsneigung n 1: 2,0

Zwischenergebnisse Versickerungsfläche As 11,93 m²

vorh. Muldenvolumen Vs 2,98 m³

Regendauer Niederschlags-
höhe hn

Regenspende
r

erf. Speicher-
volumen Vs

erf. Versickerungs-
fläche As

[min] [mm] [l/(s ha)] [m³] [m²]
5,00 7,80 260,80 1,57 6,26

10,00 10,10 168,10 1,94 7,87
15,00 11,70 130,10 2,18 8,90
20,00 13,00 108,50 2,36 9,62
30,00 15,10 84,00 2,59 10,57
45,00 17,60 65,10 2,80 11,33
60,00 19,50 54,30 2,90 11,67

90,00 21,20 39,30 2,61 10,97
120,00 22,50 31,20 2,23 10,22
180,00 24,40 22,60 1,36 8,95
240,00 25,90 18,00 0,40 7,96
360,00 28,20 13,10 -1,67 6,54
540,00 30,80 9,50 -5,01 5,19
720,00 32,70 7,60 -8,43 4,35

1.080,00 35,80 5,50 -15,56 3,31
1.440,00 38,90 4,50 -22,60 2,78
2.880,00 51,20 3,00 -50,75 1,93
4.320,00 54,80 2,10 -81,11 1,37

Ergebnisse

erforderliche Versickerungsfläche As 11,67 m²

DWA-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser"

Erschließung des Bebbaungsgebietes Nr. 186 in der Stadt Elmshorn, 
Kreis Pinneberg

ten\13130_1\Wasserwirtschaft\2_Vorplanung\Endfassung_150925\[Dimensionierung_Oberflaechenentwaesserung_150925.xls]Grundstueck_400m²
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B Bemessung der Rigole

Eingangsgrößen

Bodenart der gesättigten Zone der Rigolensohle Sand (S)
Durchlässigkeit kf 5,00E-05 m/s

gewählte Dimension der Rigole Rigolenlänge lR 8,00 m

Rigolembreite bR 1,50 m

Rigolenhöhe hR 0,50 m
Innendurchmesser des Rohres DN 200 

Wandstärke des Rohres s 4,00 mm
Speicherkoeffizient des Füllmaterials sR 35,00 %

Gesamtspeicherkoeffizient der Rigole sRR 37,66 %
Drosselabfluss der Rigole 0,00 l/s

Bemessungswiederkehrzeit  T 5,00 a

Zwischenergebnisse

Regendauer Niederschlags-
höhe hn

Regenspende
r

erf. Rigolenlänge Ls

[min] [mm] [l/(s ha)] [m]
5,00 10,00 333,80 -2,81

10,00 13,10 217,90 -0,58
15,00 15,30 169,90 0,88
20,00 17,10 142,40 1,96
30,00 20,00 111,10 3,45
45,00 23,40 86,80 4,80
60,00 26,20 72,80 5,58

90,00 28,00 51,90 5,33
120,00 29,40 40,80 5,01
180,00 31,50 29,10 4,41
240,00 33,10 23,00 3,96
360,00 35,50 16,40 3,25
540,00 38,20 11,80 2,62
720,00 40,30 9,30 2,20

1.080,00 43,80 6,80 1,75
1.440,00 47,40 5,50 1,49
2.880,00 62,60 3,60 1,11
4.320,00 67,70 2,60 0,82

Ergebnisse

erforderliche Rigolenlänge Ls 5,58 m
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Bemessung einer Mulden-Rigolen-Versickerung

Beispiel Grundstück 6

Eingangsgrößen

Gesamtfläche A E 804,00 m²

Reduzierte angeschlossene Fläche A u 361,80 m²
Bemessungswiederkehrzeit T 2,00 a

A Bemessung der Mulde
Eingangsgrößen

Bodenart der gesättigten Zone der Mulde Sand (S)
Durchlässigkeit kf 5,00E-05 m/s

gewählte Dimension der Mulde Länge lMulde 15,00 m

Breite bMulde 2,50 m

Muldeneinstauhöhe zM 0,25 m

Freibord hBord 0,05 m
mittlere Böschungsneigung n 1: 2,0

Zwischenergebnisse Versickerungsfläche As 25,99 m²

vorh. Muldenvolumen Vs 6,50 m³

Regendauer Niederschlags-
höhe hn

Regenspende
r

erf. Speicher-
volumen Vs

erf. Versickerungs-
fläche As

[min] [mm] [l/(s ha)] [m³] [m²]
5,00 7,80 260,80 3,41 13,61

10,00 10,10 168,10 4,23 17,11
15,00 11,70 130,10 4,75 19,33
20,00 13,00 108,50 5,12 20,91
30,00 15,10 84,00 5,63 22,96
45,00 17,60 65,10 6,07 24,62
60,00 19,50 54,30 6,29 25,37

90,00 21,20 39,30 5,67 23,84
120,00 22,50 31,20 4,84 22,21
180,00 24,40 22,60 2,94 19,45
240,00 25,90 18,00 0,83 17,29
360,00 28,20 13,10 -3,67 14,22
540,00 30,80 9,50 -10,94 11,28
720,00 32,70 7,60 -18,40 9,46

1.080,00 35,80 5,50 -33,94 7,19
1.440,00 38,90 4,50 -49,27 6,04
2.880,00 51,20 3,00 -110,61 4,19
4.320,00 54,80 2,10 -176,77 2,97

Ergebnisse

erforderliche Versickerungsfläche As 25,37 m²

DWA-A 138 "Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser"

Erschließung des Bebbaungsgebietes Nr. 186 in der Stadt Elmshorn, 
Kreis Pinneberg

ten\13130_1\Wasserwirtschaft\2_Vorplanung\Endfassung_150925\[Dimensionierung_Oberflaechenentwaesserung_150925.xls]Grundstueck_800m²
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B Bemessung der Rigole

Eingangsgrößen

Bodenart der gesättigten Zone der Rigolensohle Sand (S)
Durchlässigkeit kf 5,00E-05 m/s

gewählte Dimension der Rigole Rigolenlänge lR 15,00 m

Rigolembreite bR 1,50 m

Rigolenhöhe hR 0,50 m
Innendurchmesser des Rohres DN 200 

Wandstärke des Rohres s 4,00 mm
Speicherkoeffizient des Füllmaterials sR 35,00 %

Gesamtspeicherkoeffizient der Rigole sRR 37,66 %
Drosselabfluss der Rigole 0,00 l/s

Bemessungswiederkehrzeit  T 5,00 a

Zwischenergebnisse

Regendauer Niederschlags-
höhe hn

Regenspende
r

erf. Rigolenlänge Ls

[min] [mm] [l/(s ha)] [m]
5,00 10,00 333,80 -6,16

10,00 13,10 217,90 -1,32
15,00 15,30 169,90 1,87
20,00 17,10 142,40 4,21
30,00 20,00 111,10 7,45
45,00 23,40 86,80 10,39
60,00 26,20 72,80 12,09

90,00 28,00 51,90 11,56
120,00 29,40 40,80 10,86
180,00 31,50 29,10 9,57
240,00 33,10 23,00 8,58
360,00 35,50 16,40 7,05
540,00 38,20 11,80 5,69
720,00 40,30 9,30 4,78

1.080,00 43,80 6,80 3,80
1.440,00 47,40 5,50 3,24
2.880,00 62,60 3,60 2,40
4.320,00 67,70 2,60 1,79

Ergebnisse

erforderliche Rigolenlänge Ls 12,09 m
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Anlage 2: 
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